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»Ostdeutsche Interessen« In der 
Gemeinsamen Verfassungskommission 

Ergebnisse und Schlußfolgerungen einer Befragung 
unter ostdeutschen Kommissionsmitgliedern 

Es wird oft behauptet, »ostdeutsche Interessen« seien in der Debatte um eine 

Reform des Grundgesetzes '99'-'993 nicht zum Zuge gekommen, weil 
»westdeutsche Interessen« in der Gemeinsamen Verfassungskommission domi
niert hätten. Eine Befragung unter den ostdeutschen Mitgliedern der Gemein
samen Verfassungskommission Ende '995 und eine genauere Analyse der 
damaligen Diskussionsverläufe legt andere Schlußfolgerungen nahe und ver
weist auf den "taktischen« Einsatz der Berufung auf diese Interessen. 

Die Red. 

Als die .. Gemeinsame Verfassungskommission von Deutschem Bundestag und Bun
desrat« (GVK) im Oktober 1994 ihren Bericht' vorlegte, war schon klar, daß statt 

, Bericht der Geme.osamen VerfassungskomnllSsion, BT-Drs. t2 /6000 (im folgenden: GVK-Bericht); vgl. 
aus dem r.ichhallJgen Sch nfttum: Helge-Lothar Bau, Veriassungspolitik im vereinigten Deutschland, 
StaatSwissenschaft und Staatspraxl5 '994, S. 2' '-25); Uwe Bcrlit, (K)ci ne neue Verfassung fur das gerillte 
Deutschland?, in: Prokl. Heft );'994 , S. 65--68; ders., Das Ende der Vcrfassungsreform. in: Recht und 
Pol"ik ' 994 . S. '94- 207; ders .• Die Reform des Grundgesct'7.<S nach der staatlichen E inigung Deutsch
lands. in: jÖR 44 ('996). S. '7-89; Eckan Busch. Die GcmelllSlme Verfass ungskommISsion. Eme neue 
InStitution fur die Grundgesetzreiorm, in: APuZ , ß 52-53/9). S. 7-"; ders .• Zur sicherhcilSpoli'JSchen 
Orientierung der Verbssung, In: APuZ. B \2-0 / 9). S. 27- F; Wolfgang FIScher, Formen unmiuel ba .. r 
Demokratie im Grundgesetz, In : APuZ. B 52-5) /9). S .• 6-.8; Uwe-Jcns lieuer. Verweigerung de, Ver
fassungsauftrags, Das Parlam~nt vorn 14. I. 9~ ; Hans Hofmann. G rundges«7. und Europaische Union. 
fortentwicklung der Verfassung im Zuge des europaischen ElIligungsprozesses. in: APuZ, B j2-5)/9). 

S. ))-)9; Rainer Hohschneider. S07'; ale Staatsl.ide als Leitlinien der Politik. in: APuZ. B 52- 5)/9). 
S. 19-22; LOHe Incscu, Verspielte Chance: Die Arbeit der Gcmein.samcn Vcrfassungskomnllsslon, in: KJ 
4/9), S·475-489; Josef !scnscc. Mit blaue m Auge davongekommen - das Grundg<,ell .• in: NJW 4°19). 
S. 258)-2587; Hans-Werncr Kohl.. Di e Gesetzgebung im Bundes,taat, in: APuZ . B 5.-5) /9), S. )9-44; 
Ekkehard Licbcram/Uwe-Jcn, Heuer. Die Arbeit der Gemeinsamen Verfassungskommis., ion: Gute De
bmen. schlechte Ergebnisse. in: DuR zl9). S. I t 8- 1 )); Andre,. Meyer. Die Arbeit und die Beschlußemp
fehlungen der Gemeinsamen VcrfassungskommiSSlon, in: ZfSH/SGB 3/94, S. (2)-1)6 ; der .• Parlamcnls
verbssungsrccht - Anstoße fur ell\C Reform. in: Af'uZ, B \2- \3 /93 , S.44-48; Klaus G. Meyer
Tcschendorf, Staarszlelbcscimmung Umweh schut7.. in: APuZ. B 52-\ )19). S. 2 )-27; ders .• Die Vorschlage 
der Gcmcins,1mcn Vt.:'rfassungskomm,ss,on zur Rcfom'\ J(.,s Gcsctzgcbungsvcrfahrl'ns, in: nov 18/94, 
S. 76(r-776; S\cphan Rohn, Ver f:LSsung und DeutSche E,nheit, in : ZRP 3/93 , S.84-86; Steph.n Rohn/ Ru
dig<r Sannwald. Die Ergebni sse der Gemeinsamen VerfassungskommiSSIOn. in: ZRP 2/94. S.65-7); 
Rudi~er S;\nn' .... JIJ, Die Beratungen z ur Reform des Po.r1amentsrcchrs in der Gemeinsamen Verfassungs
komml'ssion, in: 'LParl 1/94. S. I 5- } 2; ders. , f.uropaischt UntOn und Verfassungsreform. in: NJW 1711993 , 
S. t69C- 1692; ders .• D,e Reform de, Crund gc>«zes. i,,: NJW 5,194 . S. )) ')-))20; Rupert Schoh,. Die 
Gcml'in .'l.amt Vcrfassungskommi,sion . Auftr~g, Verfahren und Ergebnisse, m: APuZ. B P-S3/93. S. 3-S; 
ders .. Ule Gemeinsame Vcrf:1"ungskommission von ßundesl3g und Bundesrat, in: ZG ,/94, 5.1-34, der s., 
G rundgc>etz ZWISchen Reform und Bewahrun • . Bl'rlin/N cw York \ 99); Hans-Jochen Vogel. Die Reform 
des GrundgesetZcs n:lch der deutschen Ei nhei t, in: DVBI '994, S. 497-506; D"k Zaple, Gleichberechti
gung durch Verfassung? in: APuZ, B 52"" 5)/9), S. 11 ~ 15· 
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der von vielen ersehnten Verfassungsreform lediglich eine weitere. wenngleich um
fassende Verfassungsänderung das Licht der verfassungspoliti schen Welt erblicken 
würde.' Der Vorlage des GVK-Empfehlungskatalogs waren knapp zwei Jahre parla
mentarischer Verfassungsdebatte vora usgegangen. die auf der Grundlage des Art. j 

des Einigungsvertrages stattgefunden hatte. Dort war den »gesetzgebenden Körper
schaften des vereinten Deutschlands« aufgegeben worden. sich mit .. den im Zusam
menhang mit der deutschen Einheit aufgeworfenen Fragen zur Änderung und 
Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen«.' In der Folge dieses einigungsvertrag
lieh gegebenen Auftrags entstand eine rege Diskussion über den Auftrag selbst. die 
Möglichkeiten seiner Ed'iillung und damit letztendlich auch über Auftrag. Zusam

mensetzung. Selbstverständnis. Arbeit und Arbeitsergebnisse der Gemeinsamen 
Verfassungskommissio n. Im Verlauf der Debatten in der und über die GVK ist somit 
bereits viel verfassungspolitisches Papier beschrieben worden.' auf dem jedoch von 
einem Argument immer wieder gerne Gebrauch gemacht wurde: den "ostdeutschen 
Verfassungsinteressen «. Diese wurden sowohl von den Befürwortern als auch von 
den Gegnern VOn Verfassungsänderungen. sowohl vo n progressiven, .. linken« Refor

mern als auch von konservativen, »rechten« Bewahrern des Grundgesetzes ins Feld 
geführt! und haben sich für die Kontrahenten bald als eine sehr dankbare, weil 
dehnbare Argumenrationsfigur erwiesen. 
Ausgehend von der friedlichen Revolution des Jahres 1989 und über die Rufe »Wir 

sind das Volk« und .. Wir sind ein Volk«, von der verfassungspolitischen Arbeit des 

Zentralen Runden Tisches der DDR sowie den verfassungs- und einigungspoliti
schen Entscheidungen der ersten frei gewählten Volkskammer wuchsen unter der 
Überschrift »ostdeutsche Verfassungsinteressen« durchaus untersc hiedliche Positio
nen, so daß schon früh umstrirten, mindestens aber unklar war, welche von ihnen 
unter der Überschrift firmieren durften . Dennoch konzentrierten sich die .. ostdeut
schen Argumente« gerad e auch in der Gemeinsamen Verfassungskommission auf 
ganz bestimmte Themenbereiche. die mit den Schlagworten "Staatsziele«, .. Grund
rechte«, 'JPleb is zi[e( und »innere Einheit~( umschrieben sind. 
Die Analyse beschäftigt sich daher im folgend en mit der unterschied lichen Deutung 
der ) ostdcutschen Verfassungsinteressen «, ihrer argumentativen Nutzung in der Ge

meinsamen Verfassungskommission und schließlich mit ihrer Bedeutung für die 
Verhandlungsstrukturen und Beratungsergebnisse der GVK. Sie stüt"t sich dabei im 
wesentlichen auf die Kommissionsprotokolle sowie auf mündliche lind schriftliche 

Befragungen der ostdeutschen Kommissionsmitglieder. die Ende '995 durchgeführt 
wurden 6 Dabei sind die Umfragee rgebnisse zwar weder für die ostdeutsche Bcvöl-

1 So }Ungs l Mlch.\(:1 Klocpf('r, Verfassungs:uluel'ung Stall Vcrfassungsrdorlll, BlJtn ~ Baden L995. 
3 Vertr:.g z.wischcn dtr Bundesrepubhk Deutschland und der Dculschl'n D('mokr;ltL Schcn Republ ik ubcr die 

Herstellung der Einheit Deutschlands - EHl isunlisverlr:lg - vom J I. August 1990, BCBllI , S. 889; vgl. 
d;n;u Konrad Hesse, Grundz.u~e cl " Vcrfassungsrechls der Bund('srepubl ik Deutschland, 1991, Rn . 95 H.; 
KI;LU S Stern/ ßrunD Schmid(~ Ulcib(rcu, c lfl ll;ungf\'c:rtr::J:1; und Wahlvcrtrolg. Fr-ankfurl a, M. 1990, 
Vgl. st:ttt "' 1r1er ;lOderel' Bcrnd Gugg~ llbtrgerrril\ C' Slein (Hrsg.), Oie Ye rfas30u ngsdiskusslon 1m Jahr der 
dl'Ul ~(:h l'll Einht.'it, Munthenrwien 199 1. sowit' Bernu ,.uggenbcrttcr/Andrc.ls ~'f cl(::r (Hrsg.) , Der Suuve· 
ran ;mf der Nebenbuhne. Essays und Zwischenrufe "t..ur deutschen Ycrbssungsdlskussion. Opladcl\ 
199·1· 
Obwohl ule polnische . Link$ .. ~. Rt:,hr.s .. -Verortung spalcstens seit dem Zusamm('nbrucb des europai
s..::hen KommU nismus I,U Rccht stark IIl S Wanken g N atC n ISt, soll hier .ln den Begriffen festgC'h altcn 
werden, wcd SJt' ganglt)cs Vobbubr der Verbssungsdisk(J ssion WJr('n und im folgenden le-dL bln::h progres
sl ' .. e ~Rcrornll'r " unu ko!\s('rv:ni vc .. Bewahrl'r.· des Grunosesclu s bezcichnen sollen. 

6 Zwischen Okwber und Dezember 1991 hlhrte der Ve rfasser Intervic\\'s und l' IIIC FragchogcnJktltHl untn 
den ostdeutsr:hcn Mitgliedern der Gemeinsamen Ve rfas ~ungskommlsslo n durch, Dabei wurde Ln der Aus
wahl der BdrngungspcrsC"lnen :\U$ dcn Reihen des ß undt'Sr~.Hcs nicht d::uu c.h diffcrcnz.len, ob C.$ !>I ch um 
gcbuWI;l' OStdCulSl.::h t, h:mdclt<.' , sondern cl.-tnJch. ob sie t:.incs der ostdeutschen L:uHler In der GVK vcr
tral('n. An der !chnfdlChetl und/odt'r muJ lichcn Befragung nzth ml'n tcil: Hans 0((0 ßrauugam. Konrad 
Eimer, GLlfm'r Etnusch. Gregor GYSI. Chti!o ((.'1 Hanc\\! u1 ckd, Steffen Hcitlll :lnn. UWC-JCIlS Heller, \'(f;1llcr 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-421
Generiert durch IP '3.135.210.128', am 11.09.2024, 12:35:57.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-421


kerung noch für das Meinungsbild in der GVK insgesamt repräsentativ, weil Sie 

schon dadurch ein »verzerrtes« Bild liefern, daß auf seiten der Koalitionsfraktionen 
des Bundestages lediglich ein ordentliche~ GVK-Mitglied aus den neuen Ländern 
stammte} Sie bieten aber einen authentischen Einblick in die kommissionsinterne 

Verhandlungsführung und die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zwischen 
»Ljnkcn(~ und »Rechten«, Bundes- und Ländervertretern , )Ossis« und »\Xfcssis«. Zu 
einer schlüssigen, gar verbindlichen Definition »ostdeutscher Interessen« wird man 

dabei freilich nicht. gelangen. 8 Es soll aber ein kleiner Beitrag dazu geleistet werden, 
einige Defizite früherer und heutiger Diskussionen um die »innere Einheit« der 
Deutschen ZU benennen und damit einen etwas »entkrampfteren« Umgang mitein

ander zu ermöglichen. 

l. "Ostdeutsche Verfassungsinteressen« und die friedliche Revolution von 
1989 

"Für viele Ostdeutsche eine bittere Enttäuschung« nannte der brandenburgische 

Justizminister Hans OttO Bräutigam die Empfehlungen der Gemeinsamen Verbs
sungskommission, weil das "kostbare Erbe der friedlichen Revolution« nicht durch 

Verfassungsänderungen im Grundgesetz verankert worden sei ? Eben diese Revolu
tionsziele sah jedoch Bräutigams sächsischer Kollege Steffen Heitmann bestätigt, 

weil sie sich gerade "auf die Herstellung der deutschen Einheit und die Verfaßtheit 
nach den Prinzipien des Grundgesetzes« gerichtet hätte, das auch ohne Änderungen 
»von einem beispiellosen Konsens in der - weSt- und ostdeutschen - Bevölkerung 
getragen« sei. '0 Während der »gelernte« Sachse davor warm, einen bestehenden Ver

fassungskonsens in selbst7.crstörerischer \X/eise zu zerreden, warnt der »angelernte« 

Brandenburger davor, einen entstehenden Verfassungskonsens und die Identifizie

rung der Ostdeutschen mit dem Grundgesetz ?u gefährden. 
In der Konstellation der beiden Positionen und ihrer Vertreter wird schon deutlich, 
wie weit die »Verschränkung von Einheits- und Verfassungsdebatte« " auch das ver

einte Deutschland noch beschäftigt hat und welche Fragen bis heute unterschiedlich 

Hirche, Hans-joJchim Jentsch. Gl'rd Poppe, Klaus Rl:1Chenbach, Wllter Remmers, Werner Schreiber, 
Clemens Schwal be, \\tolf~ Jn g, U ll rll.lnn. Arnold VJ.JtZ und Relnharci \X'L'IS sowiL' als WL's tdL'utsthC' Vcnre
rtr fur dll' Bundcslagsfr.lktl oncn der CDU/ CSU und der SPD Rupcn Scholl. und H~ns.Joehen Vogel. 
D3JllH ergibt Sich fur d:l.$ Verh=ahm s Hund e.~ lag-ßund cHa t eine :\ufteilung von 11 : !I und eine Au fschlus
selun t; nlch P:m e.iclI 'l.ug.ehongkci l von CDU 9. FDP I, SPD 4. B90/ Grunc 1, POS 2, p:urL'ilos I. ['::;J. ßI 
man CDU und FDP :lu f der eillen, SPD. B90/Grune und PDS au f der anderen Seile zu sammen, so erg-abc 
sich ein JII der PanL'ltnzugehorit;kclt nach (Bundes-)Ko31L1Ions- oder (ßl:ndes-)Oppositionsbger ausge
richteter Sehlusscl von 10: 9. 

7 Als ordenl!tch t;~ MIt~ltcd WJr d("r Abgeordnete Khu s Reichenbach fur die CDU/CS.U in der GVK, die 
Abgeordnetcn CIC(llCn fi SChW;1lbc (CDU/CSU ) und ßruno ! ... k nz c: 1 (FDP) w:l ren stellvertretende Kom
mi ss ionsmitgli cdcr; \'gl. GVK -ßcri c.hc, S.I!O f. 
Daher w llcn, wenn I(n folgenden von ,.oStdeuIsdll·n Interessen". "ostdeutschen Argumenten +; etc. die 
Rede 1St , die Jeweiligen TermJllI in An - und Abfuhrungs:t.dcheo gt'SC'l. l wc::rJcn. 

9 Hans ü ao BrJutlgam, Fur viele Ostdt-ut5che eine bi ttert' EIi[{:t\Jschu ll~ , So:-.I:ddcfnokrJtischer Presse
dien st vom .!2. 12. 1993 ; vgl. ,lUch ders., En lt l U5chung im O sten. D as PJrbmrnt vom 14" 1.1 994, 

10 S terr~n He-itmann, Iunen' Einheil durch VerLusun gs re form?, 11l: Die: politische Meinung 1. 88193. S. 4-6. 
Ah nlieh auch RU P(' fl Scho b·. In dcr Gcmc" ln$lrnen VCI·bssungsk(lO"lln ISslo n: Die fnedll che Rc\'olut fo n 
slunde "im JnJercn Teil Dc::urschhmds eben {ur Jene Grundwcl'tc , die unser Grundgesetz au.s. z('ichl1c/l 
( ... ) Auf der GrunJlagc Clnl'$ solchen, ges.amtdcuuch zu nen nenden gcn"lt in sch:lfrh chen Vcrfassungsbe
wußuems- habe die GVK lhre Arben aufzunehmen. vg.1. 5tcno(;Tl phischer Berichl der Gemeins(lmell 
Verb5slmgskomml.~ s i()n l I. Sitz ung, s. ~ (Im (o lgendl'n: GVK~[)rOlo koll). 

J I So Bernd C uggcnbl'Tgl'rrr Hl l" Stein , Struk tu re-n und ~lo ll \" (! d lT VCI'(assull gsdiskusslOn im Jahr der Dl'Ut

~ dH'n EinhcH, in: Dies, (Fn. 4), S. 12. 
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beantwortet werden: Waren die Vorgänge von [989 von solch eigener inhaltlicher 
Prägekraft, daß sie die verfassungspolitische Reaktion auf ein neues gesellschaft
liches Selbstverständnis erforderten, oder war das plebiszitäre Aufbegehren ledig
lich das verfügbare Mittel des Volkes, um sich einem bewährten Grundgesetz 
unterzuordnen? Standen hinter den Rufen" Wir sind das Volk!" und» Wir sind ein 
Volk!« letztendlich verschiedene, gar gegensätzliche politische Motive? Hatte der 
Verfassungsentwurf des Runden Tisches eine ausreichende demokratische Legiti
matloo 1

\ um als »Vermächtnis« der ostdeutschen Revolution zu gelten] ja: war er 

überhaupt originär ostdeutscher Herkunft oder war der Runde Tisch nur mit einer 
lauen Mahlzeit alter aufgewärmter Forderungen seiner westdeutschen Berater 
gedeckt, die ihre Positionen mit dem Mäntelchen "ostdeutscher Interessen" 

schmücken und über eine gesamtdeutsche Verfassungsberatung in den Westen 
»re-importieren« wollten? Kamen die verfassungspolitischen Revisionsvorschläge 
also überhaupt aus dem Osten oder waren es nur »altbekannte, angegraute For
derungen« der "westdeutschen Linken", die nun unter dem Vorwand der Einheit 
"neu verpackt" wurden: »als Dankesgeschenk für die Deutschen der DDR, Lohn 
für die friedliche Revolution,,?' l 
Daß sich im Koordinatensystem zwischen der "Links«-"Rechts«- und der Ost-West

Achse schon '990 die verfassungspolitischen Geister schieden, ändert jedoch nichts 
daran, daß es erst in zweiter Linie darum ging, das verfassungspolitische Erbe der 
Revolutionstage im Vcreinigungsprozeß und in den konstitutionellen Grundlagen 

des gesamtdeutschen Staates zu verankern. Vielmehr wird deutlich, daß tatsächlich 
nicht nur das Erbe, sondern schon die Ziele der Revolution sowohl von den (allmäh
lich wechselnden) Akteuren als auch von den Beobachtern unterschiedlich gedeutet 
wurden. "Wer war das Volk?« - die Frage, die Uwe Thaysen 1990 formulierte", 
sollte daher rucht nur die Verfassunppolitik der DDR bestimmen, sondern im wei
teren Sinne auch den verfassungspolitischen Kurs und Diskurs im vereinten 
Deutschland. Sowohl während des Vereinigungsprozesses als auch während der an
sch.ließenden gesamtdeutschen Verfassungsdiskussion - und wohl auch noch heute
war somit umstritten, ob die verschiedenen verfassungspolitischen Forderungen sich 
auf eine Mehrheit der Ostdeutschen oder überhaupt auf ostdeutsche Bedürfnisse 

berufen konnten. Und mehr: Umstritten war sogar, wer überhaupt nach Oktober 

1989, März und Oktober '990 berechtigt war, die friedliche Revolution und die 
deutsche Einheit als Bürgen für seine verfassungspolitischen Vorstellungen in An
spruch zu nehmen. Umstritten waren somit nicht nur die Inhalte und Argumente der 
"ostdeutschen Interessen«, sondern auch deren Verfechter. Daß sich dabei "linke« 
und »rechte« Positionen mit solchen aus dem Osten und aus dem Westen vermisch-

t::. Schon 1990 h:ute UWt' Thayn n die LeC'tJm,monsfrage deS" Kundcll Tisches gt~ (I..'II[ und J:; leichzeitlg 
nachgewIC.5en, daß er den crfassungscnt wurf in.sges:um zw:u in itii ert, aber weder Inhaltl ich diskutiert 
noch beschlossen hat. Vielmehr Qbl.lg (Ii e' Aus :1. rbcitu ng des Verfassungsentwurfs (' Incr Recb kllorugruppe: 
innerh:l lb Jer Arbt-"ltsgruppe .Neue Verfas:sung .. des Runden T ISc!H:S, l l1 der inso\\'('lt jcdöLh nur sechs 
dcr J 6 Gruppen d ,~ Rund('n Tl~chc :<; bctc iltgt W jlfcn. D i (~~ c r ~ wI Chl i gc legHirnato ri5che Ulllcr ~chled<j( 

crh:lysell ) bleibt auch d:lnn be3cht li(h, wenn man d"gegenhal tcn kJnn, d.lg dcr Verfassu ngscntwurt' -da
Runden Tisches mh;a1t lich du rch;ll.!s l~tn C ron- und U msct1.un ; der (vom Runden Tisch selbst vcrl bschie· 
deren) SOliald1J.n:t bö t:h r{'l br. VI'; J. UWI.: Th:a yscn. Der Runde TIsch. Oder: Wu blieb d;1S Volk?, Opladcn 
19 9 0, SOW ie ders., Zur Vrrf.lssungspoltuk in der DDR 1989/90 , In: Plur.11i.sulus und I)l rl1Inenu.rislllus In 
Theorie und Pra:m , 1:-""'5 SteH:1l1i, Opbden 1992, S. 299- J.? j . 

13 So JO St,r lstnst;(" , Die! K(.lns thch herbl' l{;ered l' lC Vl'rf;u.s ll ng.~ d tb;me , In : DLe po llti~ch e" Meinung 26/93, 
S. 1 L- l l . hIer: 5 . l) ; vgl. ;lUch d cr.~ . (Fn. I), 5.2584, \V() l scnsee vo n der . w leJ erverelmgun g.li h~dlOt; tt.'n 

Frustrn tIo n. der IlL ln k~n ... als Be weggrund der Vcrf-assunl;sdcb;ltl\; sprIcht . Vg l. ferner Rupen Scholz., 
t\u fg ,.~n und G rcll7:cl1 clner Reform des G rundl;c.'~N:I. C.~, F5 L.erche, Munc hr.:n '993, S. 65-8 J, bes . 5. 67; 
SteHen H d tm;llln, DI(' md;braudllc Eml1(' ll, FS Hdlll r;ch, Munehl'll 1994. 5. 217-227, bes. S . .! z6. 

J4 UWC Thayscn, Dcr Rund" TIsch . Oder: \X·h w:t r d:ls Volk? In: ZP:t rl d 90, S. 7' - [CO (feil I). ZPari z190, 
s. '57~Jo8 (I"<&! 11). 
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ten, mag vielleicht als erstes Anzeichen von »innerer Einheit« gesehen werden; daß 
jedoch »ostdeutsche« und »westdeutsche« Positionen von »Linken« und »Rechten« 

mehr und mehr gegeneinander ausgespielt werden sollten, spricht eher gegen einen 
sensiblen Umgang mit dem (wie auch immer gedeuteten) verfassungspolitischen 
Erbe der friedlichen Revolution. 

Dabei machen bereits die unterschiedlichen Positionen von Bräutigam und Heitmann 
übereinstimmend deutlich, daß die revolutionären Ereignisse der DDR-Wendez.eit in 

engem Zusammenhang mit dem Identitätskonzept des Verfassungspatriotismus" stc
hen. Sie zeigen damit auf, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber zumeist 
nicht ganz klar wurde: Die friedliche Revolution in der DDR hatve1assrmgspolitische 
Bedeutung für alle Deutschen. Es ist gerade die gesamtdeutsche Dimension dieses Er
eignisses, die seine Ausstrahlung ausmacht, und vielfach sind nur die Blickwinkel un

terschiedlich, aus denen die Lichtquelle des Jahres 1989 betrachtet wird: von» Westen« 
oder von )üsren{( her, von »links« oder von })rechts«-. 

II. »Ostdeutsche Verfassungsinteressen« und Integration durch Verfassung 

1. Die Verfassungen der neuen Länder als Indikatoren »ostdeutscher 
Verfassungsinteressen« 

So unterschiedlich die 198ger Revolutionsziele gedeutet werden, so schwierig wird 

die Suche nach Indikatot'en, die eine zumindest weiträumige thematische Eingren
zung der umstrittenen »ostdeutschen Interessen« erlauben. In Fra?;e kommen hier 
jedoch insbesondere die Verfassungen der fünf ostdeutschen Bundesländer, ,6 bei de

nen zumindest weitgehend unstrittig und duteh die Befragung der ostdeutschen 

GVK-Mitglieder bestätigt worden ist, daß sie in besonderer Weise auf spezifisch 
ostdeutsche Anliegen reagiert haben: Obwohl die Nützlichkeit dieses Einflusses UD

tersehiedlich beurteilt wurde, gaben nahezu alle befragten Kommissionsmitglieder 
als Grund für die »Charakterunterschiede« zwischen dem Grundgesetz und den 
neuen Landesverfassungen an, daß in letztere »spezifisch ostdeutsche« Erfahrungen 

aus der DDR-Zeit eingeflossen seien. 

Dabei zeichnen sich die Verfassungen der neuen Länder durch innovative, manchmal 
mutige und eigenwillige Neuerungen, aber auch durch erkennbare Anlehnungen an 

das mit Recht "bewährt« genannte Grundgesetz aus und fügen sich somit zunächst 
in den besonderen, von Eigenstaatlichkcit und Konformitätsgebot umrahmten Rege

lungscharakter von Landesverfassungsrecht ein, wie er der alten Bundesrepublik 
bereits bekannt war. Obwohl sich die fünf Verfassungsurkunden in ihrer »Individua
lität« zum Teil sehr voneinander unterscheiden, besitzen sie doch ein Bündel von 

Gemeinsamkeiten, das sie wiederum gegenüber dem Grundgesetz und vielen west-

r 5 Jurger. (;ebbardl, VerfassungspatnOllsmU5 als Ident'l:l!skonzcpl der NatIOn, in: APuZ, TI 14/93, S. l~37; 
vgL Juch Thomas Wunenberger, Wleder .. erelnlgung und Vc:rfas sung:f;konst'ns, In: JZ 15-1619J . 

S. 74 S"'lW 
16 In Fr;lgC" kamen naturlich auch der Verfassullgsclllwurr des Rundell Tisches oder die vcrfa s5 ungspolHl

schell Emscllcldullgen der f reI ge\\'ahlttn Vo lkskammer. Wc,'nn im folgenden :1 bl'r :lUsschJießlt th die: 
L :l nd {'rvc:rraS~ lI ngt'n :,Is Indik:lIof(:n -oSlaeut.')cher Vc rfas li ungsimcreu cn. heLlusgegn ffen .... 'erden, so 
wesentlIch deshalb. weil die be.sondere ßt'rucksichtigung »ostdeu tscher Intt'fcs'fcn .. In den Landefvrrfas
ungen (trOlL der unlcrschlcJbchcn Beurtt:dung ihrer N utz. licltkeL!) au ßer Streit steht, wahrend Le..-; itL 

ntj,tton und LC);;Hlm itat sowohl dc:s V~t'h;ss ungsctltwur rS des Runden Tl,s<.:hcs ah [l uch dcr verfassul1GsPo
bttschen \'(/~lchenstdlungen dt'r Volksbmmer. die .1u f dcr .1 1lct1 DDR-Verfassung b.lsicflt n, nichl 
einheitlich bcwertet werden. 
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deutschen Landesverfassungen unterscheidet und somir übereinstimmende »Cha
rakterzüge« der ostdeu tschen Landesverfassungen beschreibt. '7 

Dies beginnt zunächst mit der Formulierung der Präambeln, die in dreien der fünf 
Länder - Brandenburg, Sachsen und Thüringen - expliziten Bezug auf die friedliche 

Revo.lution vom Herbst 1989 nehmen und so die leidvollen Jahre und glücklichen 
Momente der DDR-Geschichte im Verfassungstext verarbeiten." Besonders deutli
che Spuren haben die vorrevolutionären und 8ger DDR-Erfahrungen vor allem auch 
in der Ausgestaltung der weiteren Verfassungsprinzipien hinterlassen: So haben alle 
fünf ostdeutschen Verfassungsgeber Verfahren der Volksgesetzgebung in ihren Ver
fassungstexten verankert; sie differieren zwar in der Höhe der Quoren, haben im 
Gesamtbild jedoch gerade in dieser Hinsicht niedrigere Hürden errichtet als ihre 
westdeutschen Nachbarverfassungen. '9 Das Parlamentsverfassungsrecht der neuen 
Länder benennt Fraktionen und Opposition als wichtige Bestandteile der parlamen
tarischen Demokratie, nicht selten verbunden mit der Beschreibung VOn Aufgaben 
und Informationsrechten gegenüber den Regierungen. Den Bereich der Grundrechte 
durchzieht in allen ostdeutschen Landesverfassungen das Thema »Datenschutz«, das 
in einigen Ländern flankiert wird durch die InstitutionaLisierung VOn Datenschutz

beauftragten und die Gewährung besonderer Akteneinsichtsrechte in bezug auf 
persönliche oder Umweltdaten. Nicht immer scharf getrennt von den Grundrechten 
folgt sodann der Bereich der Staatsziele, in dem die ostdeutschen Landesverfassun
gen deutliche Akzente setzen: Hier finden sich neben unterschiedlich ausgeformten 

Verfassungsartikeln zum Umweltschutz lind zum Schutz vOn Kindern und Jugend
lichen sowie der staatlichen Verpflichtung, auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männer hinzuwirken, in allen fünf Verfassungsurkunden insbesondere soziale 

Staatsziele mit den thematischen Schwerpunkten "Arbeit«, "Wohnung«, »soziale 
Sicherheit«, »Bildung« und »Kultur«. Sie begründen zwar in keinem FaJJw einklag
bare Rechtsansprüche der Bürger, aber sie nehmen den Staat in die Pflicht, geben 
Orientierung für das politische Handeln und sollen so nicht zuletzt auch Orientie

rungsfunktion für die Bürger übernehmen. 
Die Beurteilungen dieser »in der Zeit. " liegenden und einem allgemeinen Verfas
sungstrend folgenden Normierungen differieren freilich stark, und dies betrifft 
besonders die Staatszielbestimmungen : Während sie von einer Seite als »justiziabcJ« 
»anerkannt« und als .. Stichworte für seriöse Verfassungspolitik« bezeichnet wer-

'7 Vgl. zum folgenden Uwe Berlit, Zur DiskUSSiOn um die LandesveriJssungen, In; Vorgange 115 
(r eh. 1992), S. 85-106; ders., Ver fJ~s llngsgcbung in den funf neuen L,1ndt::rn - ein Zwischenbendu, in: KJ 
~/92., S. 437- 462; jolunncs Rux, Die Vcrb~sun g~diskLt ss ion In dcn neuen l.:1ndcrn - Vorbtld rur die 
Reform dti Grundgej ctZl's? , In: ZParl1/ 91, S. ~9 1 -3 rs; Oumu Jung, Landcsvt-rbss ungspohuk im Bun
de:;:s ta~u : ein listigl'r U m weg der Geschichte?, in; ZPJrl 1/ 95, S.4r-57; ChrislOph F~ddcrsen. Die 
Vcrfassun &..t;cbung in den neuen Bundeslandern; Grundrechte , Staars7,.icle, Plebiszltc, in: DÖV 1.J/91i-
5.989-998; Dedef Mertcll, Grund gesetl. und Verfassungen der neu en d eutschen Lancier,ln: \X' illi BILimel 
U. tl ., Ver'fa ssu ngsproblcme im vcrC1!ltCO Deut.!i chl.1rld, Sp tyc r [99} , S. 47-62: ausfuhrli r h du.- vnst!l[(:clc

nen Bell r.tgc PClc r HaberIes zur ~VerfJJsungsbcwegung 111 den funf neuen Bundcsbndcrn~, in: -,OR 39 
('990), 5· ) '9 fl., 40 (1991 /199 ' )' S.19 df. , 4' (1993), S.69 ff., _" ( '994 ), S. '49ff., und 43 ('995 ), 
s. 355 fi. 

1 8 Oemg~en uber enthalten nur :t.wel Land t5'\.e rfassungcn In ihren Pra::lmbeln eine . mvoc::ltio dei ... , lümlieh 
die von S3chscn-Anhah und Thuringcll . 

19 Ygl. Fcddt'rst n (Fn. 17), S. 99ö. 
20 Als AU~IlJhmc wird vi(.'lfach Art. 47 der VcrfasSllll J; d~ l .. mdl's Brandenbu r. g gt'sehell, der d,ls Land nicht 

nur zur .. Vt' r'wirkJldlUng des Rechts ;lUf C'.ine an gemessene Wuhnung« verpfli chtet (Abs. I), sondern ::luch 
die Raumung einer Wohnullt nur dann 7.ulaßt, wmn Ersat(.wohnraum :t.ur Ycrfugung sh.'ht (Ahs. 1). Hier 
bleibt Jedoch zu fr::lgcn, ob I..' .~ s ich Wirklich noch um ein SUHH,s Zlei im kl:assisch en Sinnt bandeil oder meht 
schon ein cchtC's (soziales) Gnmdrl..'cht konZipiert wurde, das i.:lnt n spc;f;lel kn R:tu1l1un i;~5Ch utz. denjeLll
gen ga~O[ il'n, d ie" bert'iu ein t Wohnung l13ben. 

11 Peler H 3bcrle, Die Kontrover.se um rlie Rcfonn dl..'s dcutsch~n GrundgtscI 7. t' S' (1991/[991.), in: zfP ;/91., 

S. 233-163, hier: S.135. 
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den," sehen andere in der Normierung von Staatszielen lediglich die Auswirkungen 
eines noch der .Iten DDR verhafteten Bewußtseins vOn Staatsgläubigkeit und Ver
sorgungsmentalität.') Zwar ist kaum bestritten und durch empirische Untersuchun

gen" belegt, daß jene sogenannte »ostdeutsche Befindlichkeit« sich durch eine 
besondere Affinität zu sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit, zu menschlicher Ge
meinschaft sowie durch einen hohen Stellenwert der Arbeit auszeichnet und gleich

zeitig durch eine im Vergleich zum Westen weiter fortgeschrittene Säkularisierung 

und Gleichberechtigung der Geschlechter geprägt wurde. 
Über die Notwendigkeit verfassungsrech tlicher Orientierungs- oder Integrationsan
gebote in Form vOn Plebisziten, Staatsz ielen und neuen, institutionell abgesicherten 
Grundrechten sowie über deren verfass ungspolitische Folgen und verfassungssyste

matische Wechselwirkungen herrscht jedoch keine Einigkeit : Während die eine Seite 

sic als si nnvolle uod gebotene Mittel der Integration betrachtet, weil sich die Bürger 
im Verfassungstext »wiederfinden« könnten, sieht die andere Seite vielfach nur fal
sche Hoffnungen erweckt, die letztendlich desintegrierend wirken würden." D abei 
werden Integrationsaufgabe lind -bedürfnis im Landes- und Bundesverfassungsrecht 
unterschiedlich beurteilt: So wird vor allem von konservativen verfassungspoliti

schen Stimmen vertreten, daß die im Osten neu konzipi erten Landesverfassungen 
integrationspolitisch und verfassungssystematisch neue Strukturen schaffen könn
ten, während dies im Falle einer Änderung des geltenden und durch eine umfangrei
che Verfassungsrechtsprechung fortentwickelten Grundgesetzes weder politisch 
notwendig noch rechtssystematisch sinnvoll sei. ,6 Demgegenüber sehen die Vertreter 

einer progressiveren verfassungspolirischen Richtung jedoch gerade beim Grundge
setz besondere Chancen und Notwendigkeiten, die Integrationskraft des Verfas
sungsrechts zu stärken.'7 Diesen Dissen s geben zunächst auch die Ergebnisse der 

Befragung unter den ostdeutschen Mitgliedern der Gemeinsa.:nen Verfassungskom
mission wieder. 

22 So urteilen Rux (Fn. J7), S. 129 , und Haberle (Fn.ll), S. 245. Vgl. ;luch ders ., Dcutschl:lnds Zusammcn
wach sen vollendet sich in kOO:l.cntricI1cr Verfassungspolitik. in: D lS Parlament vom 14.1. 94 . • Daß die 
Normenkategorie der SC33uz ieibest Lmmungen eine typischt· Erscht!inung des modemen Verf3ssungss{aa ~ 
[es ist ~ , wird auch von K3r1-Peler Sommermann vertreten: Die Diskussion um die Normierung von 
Sraats-zielen, in: Der Sta:n J/ 9 .h S. 430-.... 7. hIer S. 4J.l r. ; dif fe renzierend Konnld Htssl', Der Beitrag der 
Verfan ullge.n Ln den neuen Bundes llndern 7.,ur VcrfassungSl'mwic:klung in Dcutschl:1nd, in: KntV 1/ 9'} . 

S·7- ')· 
II IODllS ;,\Ulontare Planungs- und Lel(Ungssystcm sowIe dic .nachwirkende Versorgungs ideologIe des real~ 

sO'l.ialisrischen Stu tes. haben In der ehemaligen DDR das kollektive Bcwußl.seln starker als in den alten 
Bundeslandern dahin gcpragt, daß der Staat (ur Arbeitspbl1.c, Wohnungen oder soziale Fursorgc aufzu
kommen h:\be. Deranige Tendenz.en sind auf die Verfassungsgebung in den [leuen Bundeslandern nicht 
ohne Einfluß gcb licben .... schreibt I![W;t Wurtenbergcr (Fn. I S), S. 7-48 . Ähnlich auch Mcrten (Fn. 17), 
S. 61, sowie ders .• Über Sta:nsziele, in: DÖV 9/93. S. )68-J77. 

24 Vgl. nur Ebsilbeth Noelte-NcumannfRenate Kocher (Hrsg.), Allensbacher Jahrbuch der Demoskopic, 
Mlinchcn U.3. 199J. sOWIe: Eckhard j cssc , Zwei verschied ene politische Kuh'uren in DeutSchland?, m: 
Hartmut jack<."! (Hrsg.), Die.' neue Bundes republik , B,lden-Badcn 1994 ; Elmar Brahler/ Horst-Eberhard 
Richter, Deutsche Befindlichkeiten im Ost-West-Veq:; lC.'ich. APuZ B 4o-4t194 . S. IJ-.10. Zu teilweIse 
anderi"ll Ergebnissen, die jedoch auf Strl'ltbaren Hypothesen beruhen, ko mmt Hl'incr Meulem:mtl, Auf
hohendcm:,.en und Sys(cmeHekte. Eine Übersicht i.J ber Wertumerschiede zwischen West- und O st
deuu,chJand , APuZ , B 40-41 /95, S. 21-)) . 

25 Vgl. ). tatt ~nderer.lUoS Sichl d"r Beteiligten Hans-jochen Vogel, Aus dem Westen nichts Ntues, in: Nj 
4/ 94. S. 145-149, sQwie Friedricb Adolf jahn. Empfehlungen der G emeinsamen Verfassungskommission 
zur Änd<"tung und Ergan1.ung d es Grundgesetzes. in: DVB14/ 94, S. 177- 187. 

26 Vgl. Heitm:lOn (Fn. 10), S. 6, so wie Joser [sensee vor der Gemeinsamen Verfassungskommission. Steno
graphischer Bericht der 2 . ÖHentlichcn Anhorung .. Stl ;usziele und Grundrednc ... , S. 7. 

27 Vgl. st :m anderer Vogel (fn. 25 ). 
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2. Identifikation der Ostdeutschen mit dem Grundgesetz -
Befragungsergebnisse28 

Zur Integrationskraft des Grundgesetzes in Ostdeutschland wurden drei Fragen an 
die Kommissionsmitglieder gerichtet: Die erste bezog sich darauf, wie hoch die 
Integrationskraft des Bundesverfassungsrechts überhaupt einzuschätzen ist, wäh
rend die zweite und dritte Frage darauf zielten, das Maß an Identifikation der 
Ostdeutschen mit dem Grundgesetz einerseits vor der Aufnahme der GVK-Arbeit, 
andererseits nach ihrer Beendigung zu beurteilen." 
Dabei ergaben die Antworten auf die Frage nach der grundsätzlichen Integrations
fähigkeit der Verfassung zunächst einen erwartungsgemäß unspektakulären Befund: 
Zwölf von 15 Befragten (80 Prozent) bezeichneten sie als "durchschnittlich" bis 
"sehr stark«, 60 Prozent der Antworten hielten sich gar im Bereich "stark« bis "sehr 
stark«. Auch die Integrationskraft und -möglichkeiten des Grundgesetzes werden 
also bei den ostdeutschen GVK-Mitgliedem durchaus hoch eingeschätzt. 

Abbildung I 

Identifikationsdefitit der Ostdeutschen 
mit dem GG vor der GVK? 

Antworten in Prozent 

ja, ein 
erhebliches 

nein, gar keines 

10 20 30 40 

Abbildung 2 

Identiftkation der Ostdeutschen 
mit dem GG nach der GVK? 

Antworten in Prozent 

sehr schwach 

sehr stark 

10 20 30 40 

Ein differenziertes Bild ergaben die Antworten auf die Frage, ob vor Beginn der 
GVK-Arbeit auf Seiten der Ostdeutschen ein Identifikationsdefizit mit dem Grund
gesetz bestanden habe (Abbildung 1). Während hier zwar lediglich ein Kommis
sionsmitglied ein erhebliches ostdeutsches Identifikationsdelizit vermutete, sahen 
doch immerhin mehr als die Hälfte der Befragten (acht von 15) miuelschwere bis 
große Defizite in der ostdeutschen Verfassungsidentifikation. Weitere vier Antwor
ten gingen von eher kleinen Identifikationsproblemen aus, aber nur zwei Kommis
sionsmitglieder gaben an, daß bei den Ostdeutschen überhaupt kein Identifikations
mangel mit dem Grundgesetz bestanden habe. 
Die Meinungen splitten sich weiter auf, wenn danach gefragt wurde, in welchem Maße 
sich die Ostdeutschen nach BeenJigung der Kommissionsarbeit im Grundgesetz wie
derfinden (Abbildung 2). Jetzt gaben ein Drittel der Befragten einen »sehr schwachen" 
Wiedererkennungswert des Grundgesetzes an, 40 Prozent bewerteten ihn immerhin 
als durchschnittlich, während jedoch nur drei Antworten davon ausgingen, die Ost
deutschen könnten sich »st.1rk . bis »sehr stark« im Grundgesetz wiedererkennen. 
Die Ergebnisse der Verfassungskommission haben nach Meinung der dort Beteilig-

28 Oll' Ergebnisse beZiehen sich nur- auf die: sch.riftlich!!' Be fragung der ondeutscheo Kommissionsmitglie
der, :m der sich I S der insgesaml 19 ßdr;l~tcn (vgl. Fn.6) bctt'iligr h;tbcn. Aufgcschlusselt nach 
Parreien1.ugehörigkeit ergibt sicb hier mit der Verreilung von CDU 7. fDP '. SPD 3. B90/Grune I, POS 
2, paneilos t, ein ÜbergeWIcht von CDU und FDP. Dies h;.u fur die hier und im folgenden dargestellten 
Befragungsergebnisse eine nicht unerhebliche Bedeulung. 

29 Bt·j allen drei Fragen war~n Antworten auf einer Skala von I biS 5 möglich. 
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ten offensichtlich keinen größeren Identifikationsschub in den neuen Ländern hin
terlassen. Insgesamt kann daher vOn einer durchgängigen Zufriedenheit der ostdeut

schen GVK-Mitglieder mit den Ergebnissen der Kommissionsarbeit angesichts der 
vielen enttäuschten Stimmen nicht die Rede sein. 

J .• Originär ostdeutsches« Interesse an Verfassungsänderungen -
Befragungsergebnisselo 

Überraschendes hält die Umfrage bei der thematischen Aufgliederung ostdeutscher 

Verfassungsinteressen bereit (Abbildung ). Gefragt wurde, bei welchen in der GVK 
behandelten Themen nach Einschätzung der Kommissionsmitglieder ein »originär 
ostdeutsches Interesse« an Verfassungsänder"ngen - also nicht lediglich an Diskus

sionen, sondern an bestimmten Ergebnissen - vorgelegen hatY 

Abbilduog 3 

~orjginär ostdeutsches Interessc "!" an V~rfassungsändCTungen 
Prozent der Befragten 

GG und Europ. 

Bund und länder 

Gleichberechugung 
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Soz.iale Staatsziele 
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Präambel I Art. 146 

Parlamentsrecht I Diäten 

~ 
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P 
10 20 30 

I 

I 

I 

I 

40 50 60 70 80 90 100 

Hier rangieren die sozialen Staatsziele, die von 86 Prozent der Befragten als ein aus 
ostdeutscher Sicht änderungsbedürftiger Bereich angegeben wurden, vor allen ande
ren Themen. Das deutliche Votum der ostdeutschen Kommissionsmügl.ieder ist 

insofern erstaunlich, als gerade die sozialen Staatsziele zwischen den politischen 
Lagern in der GVK heftig umstritten waren und Anträge auf entsprechende Verfas
sungsänderungen wegen der ablehnenden Haltung von CDU/CSU und FDP letzt

lich keine Aussicht auf eine Zweidrittelmehrheit hatten. Offensichtlich war jedoch 
die Anderungsbereitschaft der ostdeutschen Kommissionsmitglieder auch aus Rei
hen der Koalitionsparteien in diesem Punkt größer als bei den westlichen Kollegen." 

ja Die Ergebnisse bez.iehen sich auf dit, schriftliche Befragung (\lgl. Fn. 28). 
J I Dabei wurden z.wolf Themcnbereiche der CVK vorgegeben, unter denen Mehrfachankreuzungen mog

lieh waren. 
}l. Oi('$ wurde auch durch die Ergebnisse der mundlichen Befragung bestäligt, bei der in mehreren FaJlen 

dar-auf hingewiesen wurde, d;!.ß die os[deutschen Landesverbande der CDU gemde in den Bereichen der 
Staatszidc und Plebiszite prinzipiell weniger Vorbehalte gegen eine verhssungsrechtlichc Verankerung 
hätten. 
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43 0 Dies betrifft auch die Aspekte »Direkte Demokratie« und dvlitmenschlichkeit«, die 
von 73 Prozent der Befragten als Themen »ostdeutschen Verfassungsänderungsinter
esscs« bezeichnet wurden. Mit acht positiven Antworten erhielten auch Verfassung.
änderungen in puncto »Gleichberechtigung« und »Umweltschutz« noch eine 
Mehrheit unter den ostdeutschen Kommissionsmitgliedern, während dies auf den 
Themenbereich »Präambel/Artikel 146 GG. mit sieben Stimmen schon nicht mehr 
zutrifft. Trotzdem zeichnet sich damit unter den ostdeutschen GVK-Mitgliedern ein 
Trend zu gröllerer Änderungsbereitschaft ab, der sich mit den verfassungsrechtlichen 
Neuerungen in den ostdeutschen Bundesländern deckt. 
Vor diesem Hintergrund ist es allerdings erstaunlich, dall sich im Bereich des Daten
schutzes und beim Parlamentsrecht nur sehr wenige Befürworter einer Verfassungs
änderung finden. Offenbar setzen also die ostdeutschen Verfassungspolitiker 
entweder bei den einzelnen Themen Schwerpunkte oder beurteilen die verfassungs
rechtliche Ausgangslage auf Bundesebene in diesen Bereich anders als in den 
Ländern. 
Auffällig ist allch die Anzahl der Themen, bei denen die einzelnen Kommissions
mitglieder Verfassungsänderungen im ostdeutschen Interesse sehen: Alle Befragten 
geben in mindestens zwei Bereichen ein »originär ostdeutsches Interesse. an Verfas
sungsänderungen an, wobei die meisten ostdeutschen GVK-Mitglieder (80 Prozent) 
vier und mehr Themenbereiche benanmen. Diejenigen Stimmen, die mit zwei bis 
drei Themen von einem vergleichsweise spärlichen ostdeutschen Bedarf an Verfas
sungsänderungen ausgehen, kommen zwar erwartungsgemäß aus den Reihen der 
CDU; doch gerade in diesen Fällen wird der ostdeutsche Verfassungsänderungsbe
darf in den Bereichen "Soziale Staatsziele«, »Direkte Demokratie«, . Mitmenschlich
keit«, »Minderheiten« oder »Umweltschutz« angesiedelt, so daß sich auch hier auf 
eine besondere verfassungs politische Akzentsetzung der ostdeutschen Christdemo
kraten schliel~en läßt. 
Damit ergeben sich auf Seiten der ostdeutschen Mitglieder der Gemeinsamen Verfas
sungskommission letztendlich mehr Gemeinsamkeiten als dies die unterschiedliche 
Deutung »ostdeutscher Interessen« vermuten lielle. Gleichzeitig gehen jene Gemein
samkeiten eindeutig in die Richtung der besonderen .Charakterzüge« der ostdeut

schen Landesverfassungen und stehen damit - und das ist der zunächst überra
schende Unterschied - in auffälligem Gegensatz ZlI den auch unter den 
Ostdeutschen kontrovers geführten Debatten innerhalb der GVK. 

111. »Ostdeutsche Themen« in der GVK: Staatsziele, Grundrechte, 
Plebiszite, »innere Einheit« 

Die Stichwörter »Staarsziele«, »Grundrechte«, »Plebiszite« und »innere Einheit«33 
umschreiben nicht nur den Themenbereich, in dem allsweislich der Sitzungsproto
kolle der Gemeinsamen Verfassungskommission die meisten Diskussionen auch 
unter »ostdeutschem Vorzeichen« geführt wurden. Sie bezeichnen gleichzeitig ein 
Themenspektrum, auS dem - gemessen an den unterbreiteten Änderungsvorschlägen 
der GVK - nur wenige Verfassungsänderungen in den Empfehlungskatalog der 

33 Die im folgend en bch ar1ddren Th C' n1 rn der Kommiss ions:uben wurden anh:l.nd der Sit7,ungsproroko lle 
und der Umfr.Jgcerg('bn iss~ :lUsgcwahll, wobei der Bereich dc:s Parlamentsre<:hts aufgrund de~ niedrigen 
Befragungsergebnisses ausgespart wurde. DesgleLchen kannen jm folgenden verfassungssyslematlsche 
Argumente nur am Rande bt'handelt werden, obwohl sie vielfach erheblichen Stellenwert Innerhalb der 
DIskussionen hatten. 
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Kommission gelangten.'" Demgegenüber einigte man sich in der GVK bei den bei
den großen Themenkomplexen »Grundgesetz und Europa« sowie »Bund und 
Länder«, in denen die »ostdeutschen Interessen- eine deutlich untergeordnete Rolle 

spielten," auf umfangreiche und weitreichende Änderungsempfehlungen.)6 Damit 
rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Argumentation mit »ostdeutschen Inter
essen« und die Verhandlungsstrukturen, in die sie eingebettet waren, sich negativ auf 
den kommissionsinterne.n Konsensfindungsprozeß ausgewirkt haben. 
Eine entscheidende, vielfach konsensverhindemde Barriere war bei allen »ostdeut

schen Themen« zunächst das unterschiedliche Verfassungsverständnis der Kontra
henten, nämlich die Perzeption einer gesamtdeutschen Verfassung als Bürgerverfas

sung oder als reine Staatsverfassung: Während progressive Verfassungsreformer in 
der GVK vielfach von der gesellschaftlichen Verfaßtheit (nicht nur) im Osten auf 

Konsequenzen im Verfassungsrecht schlossen, gingen konservative Verfassungspoli
tiker den umgekehrten Weg und hielten den Duktus des Grundgesetzes einem 
gesellschaftlichen Zeitgeist entgegen. Stellte die eine Seite auf ein gewachsenes gesell
schaftliches Bedürfnis nach Identifikation mit dem Grundgesetz ab, so antwortete 
die andere Seite oftmals mit verfassungssystematischen Verfahrensvorbehalten : Den 
einen ging es um das »Ethos«" der Verfassung, den anderen um deren »normative 
Stringenz«.)! In diesem Zusammenhang müssen auch die »ostdeutschen Interessen « 
und ihre argumentative Nutzung in den Kommissionsverhandlungen eingeordnet 

werden. An den folgenden Beispielen »ostdeutscher Diskussionen« soll daher deut
lich gemach,t werden, ob und wie die Kontroversen um die »ostdeutschen Verfas
sungsinteressen« den verfassungspolitischen Konflikt beeinflußt haben. 

1. Staatsziele 

a) Soziale Staatsziele 

Obwohl die Gemeinsame Verfassungskommission keine Empfehlung aus dem Be
reich der sozia.!en Staatszie1e abgab, bestimmten sie einen erheblichen Tei.! der 

Tagesordnung und hatten auch aufgrund der Heftigkeit der Diskussionen, die von 
»ostdeutschen Argumenten« durchsetzt waren, besondere Bedeutung. 

Zentralen Stellenwert hatten die »ostdeutschen Verfassungsinteressen« in punclO so
ziale Staatsziele besonders bei deren Bcfürworrern: J9 Der soziale Umbruch in den 

H Dies waren die Empfehlungl.:n der GVK zu An. J Abs.l GG (Gltichbcrcchngung), An.lo3 GG (Um
wdlschuti'.) und An. !.ch GG (M.inderheitenschulz), vgl. GVK-Berichl, S. 49 H., 65 H., 71 H. 

JS Ahnlieh :Juch Heillllann (rn. 13), S. 124. der die Foderalismuslhcmen und den Ausl:lrldseln s"t7. der Bun
deswehr ~Is Beispiele :lnfuhn. bei denen JOwenigncns chrlichcrwcls~ - abg('schcn von clIl7.dnen konstru .. 
ienen und ni cbt naher begruodeten Zusamnll'nhängen - die dtulscbc Einheit mit keinem Wo n « crwahnt 
..... ·o rden sei. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, daß es gerade Heilmann W;lr, der SIch zus::tmmen mie 
MarLanne Birthler (Bundnis 90/0ie Gnincn. Brand('nburg) geSl'n die Formulierung der . gleichwenigen 
Lcbcns"crh:i.hnissc .. in Art. 72 Abs.l - dem »großteil Wurf der Verfassungskommiss ion .. (Isens('c) im 
Bund-Linder-Bercidl - aU$ges prochen hatte: - und zwar in durchaus begrundetem. keineswegs kunsllich 
konstrUiertem Zusammenhang mit dem Finanzausgleich und den bestehenden Differcm:,cn in der Lc
bensqualitat zwischen ase und West. Daß dam:tls im t.ibrig,t'n der chrisldemokratiscbe Sachsl' mit der 
bündnisgTunen Brandenburgerm einer Meinung zwar. zeigt nur, d:tß eben hier cin originar -ostdeutsches 
Jntcressc Oil auch über Pancigrenzen hinweg bestanden hOle Vgl. GVK·Protokoli der I LSItZung. S. f6f. 

)6 Nicht weniger als 18 der 2) Änderungsl'mpfchlungen d er Kommission Stammten ~U $ diesen beiden 
Bereichen. 

37 So die pragnante formel von jUlla Limbach, vgl. GVK-Protokoll der 6. Sit;r ung, S. ) l. 
38 Ruperl Schah:, GVK-ProtOkali der 6. Sitzung, S. 46. 
39 Vgl. aus den ProtOkollen der 6. GVK-Sirzung: Hans ouo Bräutigam, S, 40f.; Uwe-Jens-l-Ieuer, S.)2 L 

Ulrike M3schcr, S. 39. Aus der 12. Sitzung: Kanrad EImer. S.l~ f.; Uwc-Jcns Ht.'uer, S. 16f.;Juua Lim
bach, s. [3. Aus der 17. Sitzung: Uwe-Jens Heuer. S. 19 ; Wolft-::lllg Ullmann, S. 18. Vgl. au{krdcm aus der 
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4J2 neuen Bundesländern habe Ängste und Verunsicherungen bei den Menschen er
zeugt, so daß die Ostdeutschen die Gewißheit erhalten müßten, daß der Staat ihre 
aktuellen existenziellen Bedürfnisse ernst nehme. Es gehe ganz entscheidend um die 
Identifikation der Ostdeutschen mit der Bundesrepublik und ihrem Grundgesetz, 
und daher sei es nötig, das abstrakte Sozialstaatsprinzip, unter dem sich "viele OSt
deutsche Landsleute nur sehr wenig vorstellen« könnten, durch eine anschauliche 
Beschreibung der konkr~ten vordringlichen Aufgaben zu ergänzen. Daß damit ge
rade den sozialen Staatszielen eine wichtige integrative Bedeutung zukäme, hätten 
schließlich auch die ostdeutschen Landesverfassungsgeber begriffen:'o Allerdings er

gaben sich auch unter den Befürwortern unterschiedliche Akzentsetzungen, denn 
namentlich die PDS führte nicht nur den sozialen Umbruch im Osten, sondern 
besonders auch den "Mindeststandard sozialer Sicherheit. in der ehemaligen DDR 
für die sozialen Staatsziele ins Feld.4' 
Die damit gebotene Angriffsfläche wurde freilich von der Gegenseite mit dem Ar
gument genutzt, daß auch die Staatsziele der DDR-Verfassung weder die desolate 
Wohnungssituation noch eine versteckte Arbeitslosigkeit hätten verhindern kön
nen" Gerade wcgen solcher Vergangenheitserfahrungen mit der DDR-Verfassung 
bestehe auf Seiten der Ostdeutschen eine besondere Empfindlichkeit gegenüber 
einer Überbetonung des Staates, die mit der Einführung von Staatszielen zwangsläu
fig verbunden sei.<) Wenn demgegenüber auf die Verfassungen der neuen Bundeslän
der verwiesen werde, so müsse man bedenken, daß dort nichts weiter als ein .,Reflex 
auf Unsicherheitsphasen« stattgefunden hätte, .,der dazu führt, daß man sich in sol
che Staatszielbestimmungen ( ... ) flüchtet.«« 

Unterschiedliche Argumentationsmuster ergeben sich damit auf beiden Seiten: Wäh
rend die Verfechter sozialer Staatsziele einerseits die (durch die SED-MißwirtSchaft 
verursachten) aktuellen Nöte und Bedürfnisse der Ostdeutschen, andererseits jedoch 
die früheren Sicherheiten der DDR-Bürger hervorhoben (so allerdings allein die 
PDS), rückten ihre Gegner mit den Staatszielen auch die ostdeutschen Länderverfas
sungen - bewußt oder unbewußt - in die Nähe der früheren DDR-Verfassung, 
obwohl sie an anderer Stelle die staatsintegrativen Möglichkeiten und Wirkungen 

gerade des ostdeutschen Landesverfassungsrechts betonten.·" Auffällig ist dabei, daß 
vor allem die christdemokratischen ostdeutschen Landesminister .ihren« Verfassun

gen keine sonderliche Sympathie cnrgegem.ubringen schienen, wenn sie die dortigen 
Staatsziele entweder als »Flucht« vor Unsicherheiten oder indirekt als unsensibel 
gegenüber den _ostdeutschen Empfindlichkeiten« bezeichneten. 
Während sich damit hinsichtlich der »ostdeutschen Verfassungsinteressen« ein eher 
undurchsichtiges Bild abzeichnet, so ist auf der anderen Seite deutlich zu erkennen, 
daß gerade hier die argumentativen Trennlinien nicht zwischen Ost- und Westdeut
schen, sondern zwischen " linken« Reformern und »rechten« Bewahrern des Grund-

2 , Öffendichen Anhorung der G VK die Voten der Sachverstandigcn Erhard Denninger. S. S. J9, und 
Norman Paech. S. q. 58. Zum Bereich der s07.ialen Staats7_icle I;lgen Antrage der SPD (K.ommlssions
drucks:Khen Nr. 23.14118 und 34 ), des Bundms 90f Die Grüneo (Kommissiollsdrucks3chcn Nr. 49. 40, 
41 und 44) sowie des L:mdes: Berlln (Kommissionsdrucksache Nr. 43) vor. 

40 Hans Ouo Brautigam. GVK-Protokoll der 6. Sitz ung, S. 4of. 
41 Vgl. die Ausfuhrungcn von Uwe-Jens Heuer, GVK-Pro(Okolle der 6.Sü7.ung, S. 31, und der 17.Si[Zung 

5.19· 
42 Vg( GVK-Bericht, 5. 81 . sowie Friednch-Adolf J ahn. GVK-Pro(Okoll der 17 . Sitzung. S. 18. Dcm Ein

wand Jahns wurde jedoch sogleich von Wolfgang Ullm:mn emgegengeh;altcn , daß es mitnichten darum 
ginge, den Vcrsw.:h zu umernehmen, mittel s der St,,;lt~zjel{'. die .utcn DDR-Zustrindc: wiederherLustcllen. 
so daß daher der Vergleich mit der alten DDR-Verbssung nichr gehen konne ; vgl. Ullmann, ebd.; uber
teugend 2.uch Vogel (Fn. 2S), S. '47. 

43 $0 SteHen Heitmann bereLts in der I.Sio:ung, S. 12. 
44 H ans-Jo:lchim Jemsch, GVK-Protokoll der 6. Sitzung, S. 29; vgl. ebd. auch Gerhard Fricdricb, 5.41. 
4S Vgl. oben unter II.l sOWie umen unter IV.:. .a: .. D;ltCnschutz",. 
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gesetzes verliefen: Denn hinter der Diskussion um die »ostdeutschen Interessen« 
verbarg sich erkennbar nichts anderes als der Konflikt zwischen . Ethos« und .nor

mativer Stringenz« der Verfassung, zwischen dem progressiven Wunsch nach verfas
sungsrechtlicher Reaktion auf gesellschaftliche Bedürfnisse und dem konservativen 
Beharren auf bewährten, zeitgeistunabhängigen Strukturen.,6 Die _ostdeutschen Ar

gumente« fügten sich dabei auf bei den Seiten auffällig in die jeweils parteipolitisch 
abgestimmten Positionen ein, denn kein einziges von ihnen stand mit der verfas

sungspolitischen Parteilinie seines Urhebers in Widerspruch." Das bedeutet noch 
nicht, daß die »ostdeutschen Argumentationen« prinzipiell und in erster Linie par

teitaktischen Erwägungen dienten ; insbesondere die überraschende Beurteilung der 
ostdeutschen Länderverfassungen durch die christdemokratischen Vertreter der 
neuen Bundesländer macht aber deutlich, daß die Diskutanten durchaus darauf be

dacht waren, ihre »ostdeutschen Argumente« nicht mit der Parteilinie in Konflikt 
geraten zu lassen. 

b) Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn 

Das Thema »Mitmenschlicbkeit und Gemeinsinn« hatte in der parlamentarischen 
Verfassungsdiskussion in mebrfacher Hinsicht Ausnahmecharakter,4' nicht nur, weil 

es mit Konrad Eimer einen sehr engagierten Förderer hatte, sondern weil es ihm auch 
gelingen konnte, Zustimmung über die Parteigrenzen hinweg zu erlangen. Dies ist 
um so erstaunlicher, als hier das Feld des klassischen Verhältnisses Staat-Bürger ver

lassen und die »wechselseitige Anerkennung der Bürger als Gleiche«49 zum Thema 
der Verfassung wurde - und damit eindeutig ein Zusammenhang mit dem oben 

benannten Bürgerverfassungsverständnis besteht, das eben noch im Hintergrund 
heftiger Kontroversen stand. 

Eine größere Kontroverse gab es zur Mitmenschlichkeit jedoch nur einmal, nämlich 
zwischen Konrad Eimer und Steffen Heitmann über die Deutung der . ostdeutschen 
Befindlichkeit«: Zunächst hatte Konrad Eimer für die verfassungsrechtliche Veran-

46 Dabei traten grundsoitzüche Kommunikationsschwu!rigkciten zWischen den Diskutanten zut:lgc, denn 
während für dIe Gegner sozialer Sta3tsziclc die A Itern;uive .. mehr odcr "1\o'enjgcr St3J t u zur Deb:me slJnd, 
~ing es den Bcfurwortem eigentlich um .. mehr oder weniger Ethos- de.s t:.1ates . Deutlich wurut' dit.'s 
besonders in der Anhorung der GVK zum Thema - Staatszidc und Grundrechte .. , als der Sachverst:mdige 
Norman Paech betonte. daß es mein um den Wunsch nach mehr staatlichem Dirigismus gehe. sondern um 
em gewachsenes Selbstbewußtsein der Burger. die ihre Bedürfnisse an den Staat formulierten; vgl. Pro~ 
lokal! der 2. . Öffentlichen Anhörung. S. 15. 

47 Dies gile, wj~ noch auhuzcigen sei.n wird, für samtl.iche lI>ostdeutsche Themen . jnnerhalb dcr GVK mit 
einer Ausnahme: Dj ~ von den dr.:1 omleu tsc hen Theo logen Wolfgang Ullmann. Konrad Eimer und 
Christcl H :lncwinckcl vorgcschJ3gene dcudichtrc TrC'noung vO n Kirche und $t:.1.:1.1 in der Verfassung - ein 
Vorschlag, der. so die Sozialdemokraten EImer und Hanewinckel im G espräch mit dem Verbsser, nicht 
... on ihrer Partei übernommen, sond ern allenfalls geduldet wurde. Hinsichtlich diC5e5 _ostdeutschen Vor~ 
schb.gsll: bleibt jedoch :luch ('.u b~chten. daß die Überlegungen der PromotOren sicherlich nicht nur Ihrer 
os tdeutschen. sondern ;lll..:h ihrer theologisch~bcruflichen H erkunft entsprangen. 

49 l)ie .~ schon deshalb, wcil die: MItmenschlichkeit in der GVK zwar unter den Stailtszie1en r.lOgierte, aber 
durch die voq~t:~,:hIaRL'ne Po."itionierun~ zunl.chst in An. 7 GG und spater in Art. za GG in die Nähe der 
Grundrechte gel.lngte. obwohl der deutlich app~lIatlvc C harakter und die:: ßlickrichl\Jng der Inuiative
nicht auf den Staat, sondern auf die Btirg('r sclbSl- weder unter dC'r emen noch der anderen Normenka
tegorie eindeutig einzuordnen sind. VRL zum Verfahrensablauf zusammenfassend GVK~Beneht , S. 8J f., 
zurrt Inhalt der Initiative Kommissionsdrucksachc- Nr.9.>. 

49 Ulrich K. Preuß, Die Ch\'l.l1ce der Verfas.~ullggebung, in: APuZ, B 49 /91, S. 12-19. hH~r: S. 12; vgl. 3uch 
dc!'. ... , BrJUl~ he:l \vir eine neue Verfassung?, in: Bemd GuggcllbergcrlUlnch K. Preuß/WolIgang Ullmann, 
Eine Vcrfa.~sung für Deul$chbnd, München/ Wien 1991, S. 14- 17. Die Initiative fur Mitmenschlichkeit 
und Gem('in~inn geht insofern uber die bisherige System.nik d('s Grundge$etlc.s hinaus, :lls $1(' die gegen~ 
seil/ge GlelChachtung deT Burger und nicht etwa, wie der Gleichheitss:lt,l. des Art. J I GG, die emseluge 
G!e/chbt:ha.71d!:mg durch den StMl thematisiert. Die Diskussion war daher hintergrundig mehr 31s eine 
Au.~c\Oandt:r~elzung um zwei mehr oder weniger justitilble Bc!:)riHl', sQndcm st:md leutllch im Kontext 
von Aufgaben und Funktion emer Verfassung. 
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434 kerung der Mitmenschlichkeit als einem »speziellen Anliegen ostdeutscher Befind
lichkeit« und einem Teil der besonderen Lebenserfahrungen unter der SED-Diktatur 
geworben, die in den neuen Ländern nun besonders im Einigungsprozeß vermißt 
würden. Die Aufnahme der Mitmenschlichkeit in das GrundgesetZ wäre daher eine 
Chance, spezifisch ostdeutsche Erfahrungen zu artikulieren und »uns Ostdeutschen 
im Einigungsprozeß einen Punkt der Identifikationsmöglichkeit mit dem Grundge
setz« zu geben. So Dadurch sah sich freilich Stclfen Heitmann »genötigt«, aus seiner 

Sicht Stellung zu nehmen: Demnach seien MitmenschJichkeit und Gemeinsinn 

»nichts DDR-Typisches«, und auch der Mangel an beidem sei eher ein gesamtdeut
sches Problem. Der »gelernte DDR-Bürger« sei in dieser Beziehung eben nicht 
besser oder schlechter als der Westdeutsche, das Ausleben eigener Egoismen sei in 
der DDR lediglich weniger sichtbar gewesen. Daher sei es abzulehnen, wenn hier 
abermals die deutsche Wiedervereinigung benutzt würde, um einer verfassungspoli
tischen Forderung »gewissermaßen eine höhere Weihe zu verleihen«, denn schließ
lich werde durch die Aufnahme solcher» Verfassun gssentimentalitäten« der Mensch 
nicht besser, aber das GrundgesetZ schlechter, »und zwar auch aus ostdeutscher 
Sicht. (I 51 

Es bleibt zu bemerken, daß damit natürlich beide Kontrahenten auf die »ostdeutsche 
Weihe« ihrer Argumente nicht verzichteten: Eimer, indem er die Mitmenschlichkeit 
als »ostdeutsches Anliegen« vorbrachte, und Heitmann, indem er seinen Wider

spruch ebenfalls sehr deutlich als »ostdeutschen« prononcierte. Festzuhalten bleibt 
aber ebenso, daß in beiden Fällen die »ostdeutschen Argumente« auch der Unter
stützung unterschiedlicher verfassungspolitischer Positionen dienten: Denn die 
Frage, ob das Grundgesetz durch die Aufnahme eines Mitmenschlichkeits-Artikels 
identitätsstiftend bereichert oder sentimental überfrachtet würde, wurde doch von 
beiden Kontrahenten - und das ist von Bedeutung - bereits aufgrund des darunter

stehenden Verfassungsverständnisses und damit unabhängig von der ostdeutschen 
Herkunft der Argumente unterschiedlich beantwortet. 

2. Grundrechte 

a) Datenschutz 

Die Debatten in der GVK um das Thema "Datenschutz« waren in den großen Be
ratungskomplex "Staats",iele und Grundrechte" eingeordnet und fristeten dort ne
ben den »großen" Themen zunächst ein eher kümmerliches DaseinY Auch werden 
die in bezug auf den Datenschutz spärlichen Ergebnisse der Umfrage unter den 
ostdeutschen Kommissionsmitgliedern insoweit bestätigt, als »ostdeutsche Argu
mente« bei der Beratung des Themas offcnsichtlich eine so geringe Rolle gespielt 
haben, dall sie nicht einmal im Abschlußbericht der GVK erwähnt werden. lJ Am 
Rande der Debatte tauchten jedoch einige wenige Diskussionsbeiträge auf, die das 
Für und Wider einer entsprechenden Verfassungsbestimmung aus »ostdeutscher 

50 Vgl. Konrad Eimer. GVK-ProlOkoll der 21. Sitzung, S. 2 H.; vgl. aus der 21. Sitzung ferner dil: Rl"d('hl"l
trage VOn Waltraud Schoppe. S.9, und Heidrun Alm-Merk, S. 12, sowIe :\.us der 25. Sitwng Susanne 
Rahardt-V:l.hldieck, 5.4 J) und Ang-('Iika Barbe, 5.46. 

51 So SteHen I-IcHmann, GVK-ProtOkoli der lj. Sitzung. S. Hf., mil ausdruckllchem Bezug auf Eimer. 
52 Nachdem der Datenschu(7. in der 6.Sit7.ung der GVK kaum eine Rollc g('~piclt haue, kam cs erst in der 

12. und 17. Sitzung zu int;:nsivcrl'n BtralUngcn, 
53 "Ostdeutsche Argumente« sind del1l:;q.~eOliber Im GVK·Bcricht etwa bel dcn schon behandelten Staats

zielen und der Mirmcmchlichkeit, aber auch bei der Darstellung der Di.skus.~iQn um die Plchiszire 
wH.::deri;;.t!gcben; vgl. GVK-Bcrtchr, 5.78 H., 83 H. 
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Sicht« benannten und sich schließlich in der Abstimmungssitzung am 'J. Februar 
'993 häuften, als die anfängliche Aussicht auf eine einvernehmliche Regelung wegen 
der ablehnenden Haltung der Union nicht mehr bestand: H 

So wurden auf seiten der Sozialdemokraten und Bündnisgrünen der »unerhörte 
Mißbrauch « mit persönlichen Daten in der ehemaligen DDR und die Machenschaf
ten der Staatssicherheit betont, die sowohl eine grundgesetzliehe Verankerung des 
Datenschutzes als »ganz neue Kategorie des Persönlichkeitsschutzes« als auch ein 
Informationsrecht der (erst dadurch) mündigen Bürger erford crten H Demgegen

über lehnten dies die Union und die Liberalen mit dem Hinweis ab, daß ein 
Grundrecht auf »informationelle Selbstbestimmung. über Art. I und 2 GG bereits 

jetzt im Grundgesetz verankert, der Gesetzgeber also bereits ausreichend gebunden 
sei und eine expliz ite Nennung im Verfassungstext daher rein deklaratorisch wäreY 

Daraufhin machte jedoch Hans-Jochen Vogel aus seiner Enttäuschung über die ab
zusehende Ablehnung des Datenschutzrechts in der GVK keinen Hehl: "Der 

Eindruck einer gewissen ( ... ) minderen Achtung« der ostdeutschen Länderverfas
sungen dränge sich ihm auf, wenn die GVK hier wie in anderen Bereichen einfach 
über das hinweggehe, was in allen Verfassungen der neuen Bundesländer aufgenom
men worden sei, ja: wenn den ostdeutschen Ländern sogar Mal und Mal erklärt 
würde, »sie hätten Überflüssiges, nicht Notwendiges, eher sogar Gefährl.iches in ihre 
Verfassungen geschrieben. «1 7 

Damit sahen sich natürlich die christdemokratischen Vertreter der ostdeutschen 
Bundesländer herausgefordert, die in schon bekannter Weise reagierten: So machte 
Herbert Helmrich deutlich, daß schließlich kein einziger Antrag aus den neuen Län
dern zum Datenschutz vorliege und überdies .. die neuen Länder ( .. . ) mit dem, was 
sie in ihren eigenen Verfassungen stehen haben «, nicht unbedingt zufrieden sein 
müßten. l " Abermals wurden also die ostdeutschen Landesverfassungen gerade von 
ostdeutschen Bundesratsvertretern in ein zweifelhaftes Licht gerückt. Anders jedoch 
Steffen Heitmann: Zwar habe das Landesgrundrecht auf Datenschutz in Sachsen 
seine Berechtigung, weil dort »nach 45 Jahren Diktatur ein neues Staatswesen errich
tet und konstituiert« worden und es daher sinnvoll sei, Erfahrungen aufzunehmen, 

»die aus unserer Vergangenheit kommen«. Diese Notwendigkeit bestehe jedoch auf 
Bundesebene keineswegs, womit sich die »grundsätzliche Haltung« der CDU bestä
tige, daß man nach dem »bewußten « Beitritt der DDR nach Art. 23 GG (a. P.) keine 
»neue Verfassung« brauche. 19 

Hier zeigt sich, wie blockierend die Argumentation mit den »ostdeutschen Verfas -

54 Obwohl In den Berichtcrstauergl."spuchC't1 biS In den Oktober J992 hinein _sehr konuukllv mitcindndcr 
verh:tndeh .. wurde und :tlles .. auf ("inc c-invt rnt'hmlichc Regelung In irgell(k int' r Form hinzudeuten. 
schien, lagen die Standpunkl<: der P3.t"teien in eier tl . SJ( .. ~ung am ll . N ov(".ll1ber 1991 schJießli lo;h weit 
auseinander und bewegten sich auch bis zum Abst immungst~rmin der 17. Sitzung am 11. Februar nicht 
mehr. Vgl. aus dem GVK-Protokoll der 17.Sltzung we..' Darstellungen von Hermann BachOl .ucr, S. 23 . 
undJurgen Schmude, S. So sowie die Anmigt' der SPD (Kommisslonsdrucks:lche ~5 ) . des Bundni:. 90fDic 
Grunen (Kommiss ionsdrucksache 19) .sowie des La.ncles Hessen (Kommisslonsdrucksa\:hc :! I ). 

11 Vgl. aus dem GVK-ProtokQlI der 17. 5n:7.Uog etwa Wo lfg-:m g Ullm.nn, S. 25, oder H:ms-Jochcn Vogel, 
S. ' 7. 

j6 Vgl. aus dem GVK-Protokoll der 17. SIt.zung Friedrit;:h .. Adolr Jahn. S. 28' , orbat Geis, S. 26. Die DIS-
kussion um eine verfassungsrechdichc Ver;lt nkeru ng des Da[enschulzes nahm ~ich 10 der Tat :luch 
vornehmlich der Frage an. ob eine explizite Nennung d(' .~ .. Rechts auf information die Selbs[b(,sllmmun~ ... 
im Grund gesetz anges ichts der deutlichen Rechtsprechung des Bundesve'rfassungsgel'iclHs zur Volksz.3h· 
lung 198} (BVerfG E 6~ .() uberhaupt noug S\!I. wobcl itdoch schon der Rcgelungsadressat einer 
d :Hcn .~c hutzh und IOfo rm:ltionsn:chthchcn Verf;u5un~;s;'lIldcrung - Slaat oder Burger - nicht partt lublt r. 
greifend Identlfizlcrt werdcn konnte. 

57 Vg!. die Ausfuhrungcn HallshJochen Vogels In der '7. Sitzung. S. } O, SQ\Vle in der S;,:hIußaussprache der 
26. SIt:zung. S. 7. 

58 Vgl. Herbert Htlmru:h, GVK·Protoko ll der 17. Slt7.ung. S. }oL 
59 SteHen Hcillll:l.nB. GVK-ProlOkoll , der 17. Si{7_ung. S. I f. 
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sungsinteressen« bisweilen wirkte: Dem Vorwurf der Mißachtung berechtigter 
Interessen werden Zweifel an der Berechtigung der Interessen selbst entgegengehal
ten, Inhalt und Zustandekommen der ostdeutschen Landesverfassungen werden 

gegeneinander ausgespielt. Schließlich tat der ungelöste Streit um den besten Weg zur 
deutschen Einheit'o sein übriges, um die Diskussion zu erschweren: Der Einwand, 
eine verfassungsrechtliche Verankerung des Datenschutzes sei lediglich sinnvoll bei 
der Konzipierung neuer Verfassungen, eine "neue Verfassung« stehe jedoch auf Bun
desebene nicht zur Debatte. läßt in seiner grundsätzlichen ßedeutung natürlich 
kaum noch Spielraum für Verhandlungen oder eine Annäherung der Positionen: Der 
»bewußte Beitritt« der Ostdeutschen zum Grundgesetz wird zur Rechtfertigung für 
die Ablehnung jeglicher Veränderung. 
Damit trug die (Teil-)Debatte um »ostdeutsche Verfassungsinteressen« letztendlich 
auch in diesem Fall dazu bei, das grundsätzliche Problem der gesamten Verhandlun
gen zu verschleiern: Denn die Meinungen standen sich schon deshalb kontrovers 
gegenüber. weil die Kontrahenten bereits den Regelungsadressaten einer Verfas
sungsänderung - Bürger oder Staat - nicht übereinstimmend identifizierten: Wäh
rend die eine Seite eine Stärkung der Bürgersouveränität bezweckte, sah die andere 
Seite eine explizite Bindung der Staatssouveränität als nicht notwendig an - und 
damit redeten letztlich beide Seiten aneinander vorbei. 

b) Gleichberechtigung, Ehe und Famili.e 

Anders als bei der Befragung der ostdeutschen Kommissionsmitglieder hatten »OSt
deutsche Verfassungsinteressen« im Bereich der Gleichberechtigung des Art. 3 
Abs.2 GG bei den Debatten in der Gemeinsamen Verfassungskommission einen 
eher geringen Stellenwert. Verstärkt gilt dies auch iür den Bereich des Art. 6 GG, Ehe 
und Familie, in dem »ostdeutsche Argumente« kaum in die Diskussion einflossen. 
Zwar kam bei den ersten Sitzungen über Art. 3 und 6 GG in mehreren Beiträgen" 
klar und mit Recht zum Ausdruck , daß die Frauen in den neuen Bundesländern die 

soziale und wirtschaftliche Umbruchssituation besonders deutlich spürten. weil sie 
die dramatische Verschlechterung ihrer beruflichen Chancen gegenüber dem relativ 
hohen Maß an »beruflicher Gleichheit«" in der ehemaligen DDR als besonders 
schmerzhaft empfänden; doch stand bei späteren Beratungstenninen schon kein 
»ostdeutsches Argument. mehr im diskursiven Raum. Zwei Gründe dafür mögen 
sein, daß zum einen die »ostdeutschen Interessen« in diesem Bereich relativ kla,. 
auszumachen waren, und daß zum anderen OSt- und West-Frauen aus allen Parteien 

gleichermaßen auf Verfassungsänderungen drängten, so die Auseinandersetzung in 
die Parteien selbst hineintrugen und damit letztlich auch eine paneipolitisch lInter
schiedliche Deutung »ostdeutscher Interessen« verhinderten. 

60 Vgl. nur die Dokumenl:l.(lon der Vcrfassungsdcb:lllC bei GuggenbcrgerlSrein (Fil. 4) und Gug;genber
ged Mcier (Fn. 4). 

6. VgL zu Art. ) GG aus dem GV K-Protokoll der 10. Sitz.ung Man:lnnc Hirlhler. S. 1I L; Uwe-Jens Heuer, 
S. 12; H:ms-Jochcn Vogel. S. I ~ j Gis:eb. Bohrk, S. 1 Si W:a.ltcr Remmcrs , S. lS ; Chnstcl Hancwmckel, S. :d~; 
zu An. 6 GG JUS dem GVK-Protokoll der 14. Sit.zung JUtlJ Limbach, S. 6. SC>WIC UWC-J ellS Heuer, S. 11.. 

Vgl. 'llir Diskussion um An. j Abs. 2. GG <luch den Antug der SPD (Kommlsslomdnlcks::u.:he N r. IJ) 
sowie die weiteren Formulierungsvorschbgc (Arbc:itsunterlagc N r. 100), J'.ur D\'battc um Art. 6 GG die 
Antrage der SPD (Komml.~~ion:;:dru c k:i'achcn Nr.74 und 76) und dt:r POS (KommissIonsdrucksache 
Nr.6)). 

62 GI SCb. Bohrk. GY K-ProtOkoli Jcr 10. Sitzung, S .. S; dcmge-~~nubcr machte: Jedoch Chnstd H3newink
kd dc-utlll::h . tbß Sich dic Erwt rbstittgkcll vnn Fr.lucn 111 der DDR k:tum .mf hoh(°l'qual.fi1. icrtt Berufe 
erstrecke und In der Pr:lxls daher mir der S,tU:lIIOIl im Westen durchaus \'crglcH:hb:u sei; vSL 10. Sitzung, 
5. , 8. 
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3. Plebiszite 

Die Erweiterung des Grundgesetzes um direktdemokratische Gesetzgebungsverfah

ren war neben dem Bereich der Staatsziele das zweite große Thema der GVK, bei 
dem es zentral um die Einbringung »ostdeutscher Interessen« in die gesamtdeutsche 

Verfassung ging. Die Diskussion stand dabei ganz im Zeichen der friedlichen Revo
lution in der ehemaligen DDR, und damit prallten die unterschiedlichen Deutungs
muster der Ereignisse von 1989 nochmals deutlich aufeinander: 
Für die Reformbefürworter6) unter den Ostdeutschen ging es hier um den zentralen 

Punkt ihrer Verfassungserwartungen, an dem jene positive DDR-Erfahrung von 

1989, jenes neu erworbene Selbstbewußtsein verfassungspolitisch umgesetzt und da
mit verhindert werden sollte, »daß von unseren Dingen fast nichts übrig bleibt. «6, 

Denn das plebiszitäre Aufbegehren des VoLkes in der ehemaligen DDR habe eine 
neue Stufe von Bürgeraktivität und mit ihr eine neue Form der Demokratie hervor

gebracht, die eben deshalb ernstgenommen werden müßten, weil gerade auch die 
Ostdeutschen, die 40 Jahre lang ihrer politischen Mitwirkung beraubt waren, nun

mehr ein besonderes Interesse an direktdemokratischer Partizipation hätten. Letzt
endlich gehe es bei der Diskussion um die Plebiszite darum, in welcher Weise das 

Grundgesetz und die Gemeinsame Verfassungskommission zu den Vorgängen im 
Herbst 1989 Stellung nähmen. 61 

Demgegenüber respektierten Christdemokraten und Liberale in der GVK die DDR
Revolution lediglich als »Ausnahmesituation,,66, als einen historischen Augenblick, 

der jedoch über die Momentaufnahme hinaus noch keine Rückschlüsse für den 
»Normalf.ll« zulasse. Vielmehr sei der Vergleich zwischen der DDR-Endzeit und 

der bundesrepublikanischen Verfassungsnormalität unzulässig, weil es sich auf der 
einen Seite um eine Diktatur und auf der anderen Seite um ein funktionierendes 
demokratisches System handele." Schließlich könne, so übernahm wieder Steffen 
Heitmann 68 den »ostdeutschen Part« in der Union, das Volk seinen Sach- und Men

schenverstand nur in gesellschaftlichen Extremsiruationen wie 1989 direktdemokra
tisch umsetzen, wobei die Montagsdemonstranten auch nur ein Teil dieses Vol kcs 
gewesen seien. Denn immerlun hätte sich die Mehrheit der Ostdeutschen für das 

bewährte Repräsentativsystem des Grundgesetzes ausgesprochen, womit letztlich zu 
bezweifeln sei, ob »auch nur ein überwiegender Teil der Menschen im Osten Inter
esse daran haben könnte«, plebiszitäre Komponenten im Grundgesetz einzufügen." 
\'qährend also auf Bundesebene wegen des vorhandenen stabilen Staatswesens kein 

Verfassungsänderungsbedarf bestehe, sei demgegenüber die »verfassungspolitische 
Bewußtseinslage« bei der Neugründung der Staatswesen in den ostdeutschen Bun

desländern eine andere und daher die» Volksgesetzgebung dort eine bewußte Auf
nahme des vorhandenen Bewußtseins«. 
Der Widerspruch ist ofiensichtlich: Während Heitmann für die Ablehnung der Ple
bis2.ite auf Bundesebene auf ein mangelndes Interesse der Ostdeutschen verweist, 

6) Anträge zur Anderung des Grundgcscl.7.t's im Bereich plebLszitJIer Gese(zgebung~vcrbhr~n waren In der 
GVK von der SPD (Kom ml$SLonsJrucksdchen Nr. H, 36 und 51) und vom Bunc.lms 9O"Dic Grunen 
(KomrnlujC)nsdru ek.5~che )2 ) ges tellt word"n . 

6 .. Konr~ld Eimer, GVK-Protokoll der 6.Sm.ung, S. 17; vgl. ebd. :"Iuth Wotfljang 1111erse, S 6. 
65 V~1. Woligan l{ UUmann, GVK-Protokoll dt'r 6 . Sitzung, $. I). sowie aus der 17. Silzung Roland Resch, 

S. J9 . und Konrad E. lmer, S·40. 
66 Norbert Geis, GVK- Prolokoll der 6. Sitzung, S. 19. 
67 Vgl. Ulnch lrmer, GVK-PrOlok.oU der t7 . Siuung. S. )7. sowie die Au.s fuhrungen des Sachver.su1J\digco 

Ed:l.lrd Schmldt-Jon~i g aus dem Protokoll der 2. Öffentlich"n Anhorung, S. 39. 
68 Vgl. zum folgenden GVK -Protokoll der 6.Silzung, S. 7 f. 
69 ]'"ur Hl'ltm:lnn I;ing es d("mgen};l.f~ :\uch Ilicht um t'me Reaktion :\uf ein Kl·W..lchscncs Panll.ip.monsbcdurf-

015 der Burger, .sOlldl'rn d:l nl Ill, cI~! r('o .. Recht auf poillische Abslinclrz. .. t u SChuI7.cn; vgl. GVK-ProtOkoll 
der 6. SItI'.ung, S, 8, 
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führt er für ihre Rechtfertigung auf Landesebene gerade ein »vorhandenes Bewußt
sein. der Ostdeutschen für direktdemokratische Mitbestimmung an. Und wiederum 
scheinen die Inhalte der ostdeutschen Landesverfassungen ausschließlich aufgrund 

des dortigen konstitutioneUen Prozesses legitim. 
Darüber hinaus - und dies trifft wieder auf beide Seiten zu - wurden die verschie
denen Phasen der Revolutions- und Vereinigungsprozesses von den Kontrahenten 
einander entgegengehalten: »Wir sind das Volk" stand gegen» Wir sind ein Volk«, der 

Herbst '989 stand gegen den März '990 - und letztendlich standen sich damit doch 
wieder "linke« Reformer und »rechte« Bewahrer des Grundgesetzes gegenüber, die 
sich im Streit über ihre jeweils als »ostdeutsch. vorgebrachten - und sicherlich auch 
so empfundenen - verfassungspolitischen Positionen jene "höhere Weihe« ihrer Ar
gumente gegenseitig in Abrede stellten. Dies aber führte dazu, daß immer dann, 
wenn »ostdeutsche Interessen« auf der Diskussionsbühne erschienen, die Debatten 
in einer argumentativen Sackgasse endeten und damit aus dem Blick geriet, ob eine 

Verfassungsänderung im Bereich der direkten Demokratie gerade vor dem Hinter
grund des Jahres [989 im gesamtdeutschen Interesse gelegen hätte. 

4. »Innere Einheit(( 

Das Thema »innere Einheit« hatte für die Verfassungsdiskussion in der GVK sicher
lich doppelte Bedeutung: Zum einen war dies die große themenübergreifende 
Überschrift, unter der gerade die hinsichtlich der »ostdeutschen Interessen« stritti
gen Aspekte diskutiert wurden. Zum anderen war der Begriff der "inneren Einheit« 
jedoch auch explizit Gegenstand von Vorschlägen zur Änderung des Grundgesetzes, 
auf die im folgenden kurz eingegangen werden soll. Dabei sei vorangestellt, daß die 

»innere Einheit« ein Anliegen beschreibt, das - wenn man es denn in die Verfassung 
schreiben will- nur auf Bundesebene thematisiert werden kann und damit über die 
bislang behandelten und in den ostdeutschen Landesverfassungen verankerten Ver

fassungsprinzipien hinausgeht, weil es sich gerade auf eine gesamtdeutsche Integra
tion über die Ländergrenzen hinweg richter. 

a) Präambel 

Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen -und zu begrüßen -, daß bei der Debatte 
um die Aufnahme des Begriffs der "inneren Einheit« in die Präambel'o die »ostdeut
schen Interessen«, so sie denn hinter den Diskussionsbeiträgen standen, vornehmlich 
in gesamtdeutschen Argumenten aufgingen. Allerdings litt die Debatte auch hier 
unter dem ungelösten Konflikt über die vereinigungsbedingte Aufgabensteilung der 
GVK, der auch unter »ostdeutschem Vorzeichen« zu betrachten ist: Während Wolf
gang Ullmann der Auffassung war, »daß diese Kommission eine Verfassung im Blick 

auf das Jahr '989 schreibt«:', stand für Friedrich-Adolf Jahn und die CDU/CSU 
fest: »1'.., gibt keine neue Verfassung, es bleibt bei der alten Verfassung«, und daher sei 
auch eine Änderung der Präambel nicht diskutabel." Damit ergab sich also noch 
keineswegs ein Bild der Einvernehmlichkeit über Sinn und Nutzen einer Präambel
erweiterung. Die Diskussion widmete sich aber vor allem gesamtdeutschen Fragen

ob die gegenwärtige PräambeJformuJierung von der »Vollendung der Einheit« über-

70 Vgl. die Antr'J.ge der SPD (KommlssionsdruGks:H.: he Nr. 68) und de$' BLindnis 90f DIe Gnlllcn (KommIs
sion sdrucksach" Nr. 7.2). 

7\ GVK-Protokoll der 2O,Silzung, S. 11. 
72 Fncclrich-Aclolf jahn, GVK-ProtOkoll der lO. Silzung, S, l Q. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-421
Generiert durch IP '3.135.210.128', am 11.09.2024, 12:35:57.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-421


haupt zutreffend oder nicht vielmehr eine Aufnahme der zu vollendenden .. inneren 
Einheit« in die Präam bel angezeigt sei7) - und schien damit von dem lähmenden 
Streit um die »os tdeutsche Herkunft« einzelner Argumente befreit. 
Dennoch flammte am Ende der Debane noch ein unter »ostdeutschem Vorzeichen« 
eingebrachter Diskussionsbeitrag auf, als es wiederum Steffen Heitmann war, der 
zur Aufnahme der .. inneren Einheit« in die Präambel bemerkte, daß sich dazu »bis 
her nur Menschen geäußert [haben], die dafür sind, und Menschen, die aus dem 
Westen kommen«, um daran »ostdeutsche Argumente« gegen eine Verfass un gsände
rung anzuschließen.?' Selbst bei einem Thema, bei dem sich »ostdeutsche« und 
»westdeutsche« Interessen kaum unterscheiden konnten, wurde also ein »ostdeut
scher Einwand« einer »westdeutschen Sichtweise« entgegengehalten, so daß der 
Eindruck entsteht, als hätte sich die Argumentation mit den »ostdeutschen Interes
sen« bereits zu einem eingefahrenen Diskussionsmuster verselbständigt, von dem 
sich offenbar nicht leicht zu lösen war. 

b)>> Vollendung der Einheit., Ostdeutsche Kammer ,md politische Haltung zur 
DDR 

In puncto »innere Einheit« hatte die POS offenbar deuthch andere Vorstellungen als 
die übrigen politischen Kräfte in der GVK, so daß sie an diese r Stelle Erwähnung 
finden sollen, um die Spannweite »os tdeutscher Interessen« in der Verfassungskom
mission zu vervollständigen: Nachdem die mehrmaligen Appelle Uwe-Jens Heuers 
zur Verankerung eines Staats ziels »Vollendung der Einheit« ungehört verhallt wa
ren,'l legte er für die POS zwei Anträge76 vor, in denen dem Anliegen einersei ts 
durch die Institutional.isierung einer »Ostdeutschen Kammer. zur .. Wahrung der 
Rechte der DDR« sowie andererseits durch ei n verfassungsrechtliehes Verbot der 
»Diskriminierung wegen der politischen Haltung zur DDR« gedient werden 
sollte. 
Beide Anträge ernteten nur eine Ja-Stimme - die des POS-Vertreters - und im übri
gen Empörung über den Versuch einer .Generalamnestie ehemals politisch Verant
wortlicher der SED/ DDR-Diktatur mit Verfassungsrang«.77 Sie zeigen damit aber 
auch auf, wie groß das Spektrum »os tdeutscher Interessen« in der GVK war: Es 

73 Wahrend die Verfech(er einer Pr:iambel::mJerung :auf den noch unbestimmbaren Zeithoriz.ont und d,e 
pol;ti s~ he Bedeutung der mit der .. inneren Einheit. ge-Stclllen Aufgabe hinWiesen, bcgrund('[l' die Union 
ih re Abkh nung eher widc(spruchhch: Elncrscil.~: werde die ,. innere Einhen .. :luch ohne die Aufnahme in 
die Ve rfassung in mittel fristiger Zeit erreicht und sei daher nicht in die l angfri ~(ig wi rk ende Verf:u;:s ung 
au(zun~hmen . andererseits sei die ", innere Einheit ... eine sich ständig ste llende Aufgabe. die nicht eigens 
Im Vcrf.::assungstext benannt werden musse. Zeitlich limitierte Besonderheit und ~eitlos (' Selbst ... t: rstand
li chkeit wu rden also gle ichermaßen fur die A.blehnung einer Ergän7.un~ in A.nspruch ~l'nOl.llm en . Vgl. aus 
dem GVK-Protokoll der 2o.Sit"Lung Hans-Jochen Vogd . S. 16, sowie hied rich-Adolf Jahn , S. 20. und 
Norbert Geis, S. 22. 

7-1 Sleffen Heitmann. GVK-Prolokoll der 15.S1t'z.ung, S. }o. Dabei war die Überlegung Heitmanns. der 
Hinweis auf die »innere E;nhei[ ~ konnc :luch du: BetOnung einer . jnncrcn Trennung ... bt'inh~ l(en. gerade 
auS ges:umdeucscher Sicht durchaus: bedenkenswen und hatte daher der Hcrvorhc:bung sei.ner ostdeut
schen Herkunft gar nicht bedurh. 

75 Vgl. GVK-Protokoll der 6. Sitzung. S. H. und der 11 . Sirzung. S. 16. 
76 Kommissionsdrucks:l.chen 26 und 88 zu An. 116a und 116b GG (ncu). In Art . 116 a GG war die Ve r

pflichtung de-s Staates zur .. Herstel lu ng gleichwer tiger so,i a..ler und wirtschaft licher Le-b(·ns\·crh::lltni ssc-. 
zwiscben OSl- und Wcsrdeulschbnd vorgesehen , di~ zusatzlich durch eine . Osldeulsche Kammer« in
stitutionell flan kien werden solhe, in der .. gewahhc ostdC'utsche Abgeordnete .. J.,usgestattet mit Minder
heitenrechten die Rechte 7.ugunS{cn der DDR n;'lch dem Einigungsvenrag wahrnehmen soll[(~n . Art. 116b 
soll[e jede Rcc hrsbt'eintrachtigung von naturlichen oder juri.s rischeo Personen wegen ihrer politischen 
Haltung z.ur DDR verbieten, wobei nach der Begnandun g des POS-Antrags der Bei triu des Saarlandes 
1956 als Vorbild dieme, Daß es d::lmaJs Im (ranzosisch verwalteten S::Iariand weder eine Diktatur noch eine 
Staacsslcherheit gegeben hatte l wurde im PDS-Antr.lg rreilich nicht vermerkt. 

77 Angelib Barbe. GVKRProlOkoll der 15 . Sit zung. S. 56; 2um Ahstl mmungsergcbn is vgl. ebd . S.61. 
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440 reichte von der Forderung nach institutioneller Absicherung von »Rech ten der 
DDR« bis hin zu der Ansicht, daß nach dem Beitritt der DDR nach Art. 2) GG 
(a. F.) eine Änderung des materiellen Verfassungsrechts grundsätzlich nicht in Be

tracht käme. 

IV »Westdeutsche Diskussionen. aus »ostdeutscher Sicht<? 

»Die Diskussion verlief sachlich, die Auseinandersetzung temperiert, das Verfahren 
zügig und konzentriert, auf zumeist hohem parlamentarischem Niveau«, schrieb 
Joscf Isensee?' über die Gemeinsame Verfass ungskommission und hatte damit in 
jenen Fällen Recht, in denen »ostdeutsche Verfassu ngsintere,sen. nicht das Bild der 

Debatten bestimmten. Obwohl, so sollte mau meinen, gerade die Erfahrungen des 
Jahres 1989 der nachfolgenden Diskussion einen Gewinn an Flexibilität, neuen Ein
drücken und damit an Offenheit beschert haben müßten, konnten die "ostdeutschen 
Argumente« nämlich nicht zur Flexibilität der Debatte beitragen, weil sie schon früh 
nach starren Diskussionsmustem verliefen, die einen konstruktiven Verständigungs
prozeß regelmäßig verhinderten: Wer "Ostdeutsches« vortrug, erntete Zweifel an 
der wirklieben ostdeutschen Herkunft seiner Argumente , wer" Westdeutsches« vor
trug, dem wurde die Herkunft seiner Argumente per se vorgehalten. 
Dabei waren die »ostdeutschen Interessen. oftmals nur ein Teilaspekt der jeweiligen 
Problematik, aber sie selbst wurden meist schnell zu einem größeren Problem, weil 
sie - auf beiden Seiten - die deutliche Sicht auf den eigentlichen Problemstoff behin
derten : Hinter der unterschiedlichen Deutung »ostdeutscher Interessen« verbarg 
sich in den meisten Fällen ein grundsätzlich unterschiedliches Verfassungsverständ
nis, das jedoch als solches nicht deutlich thematisiert wurde und daher unterschwel
lig, aber stetig die meisten Diskussionen gerade bei den "ostdeutschen Themen. 
durchzog: die Perzeption von Verfassungsrecht als Bürger- und Gesellschaftsord
nung oder als reine Staatsordnung. Sicherlich ist kaum anzunehmen, daß, wenn die 
Unterschiede im Verfassungsverständnis geklärt oder wenigstens thematisiert wor

den wären, überhaupt keine Diskussion darüber stattgefunden hätte, was »die 
Ostdeutschen« denn nun vom gesamtdeutschen Verfassungsgesetzgeber erwarteten. 
Da sich aber an der Kategorie »Verfassungsverständnis« nicht die Ostdeutschen von 
den \1(7estdeutschen, sondern die progressiven Verfassungsreformer von den konser

vativen Verfassungsbewahrern schieden, wäre zumindest deutlicher Zu erkennen 
gewesen, daß es nicht primär »Ossis« und » Wessis« waren, die in ihren Vorstellungen 
voneinander abwichen, sondern die verschiedenen, auf Ost und West sich erstrek
kenden verfassungspolitischen Lager. 
Dennoch haben differierende Vorstellungen von »ostdeutschen Interessen« und 
"wes tdeutschen Diskussionen « beachtliches Verharrungsvermögen entwickelt. Ob 
es sich nun um eine vom Westen »mißbrauchte Einheit«" und »herbeigeredete Ver
fassungsdebatte. so gehandelt haben mag oder um eine »Enttäuschung im Osten«", 
weil »aus dem Westen nichts Neues«!' kam: Die Verfassungsdiskussion wird - und 
das haben sämtliche Gespräche des Verfassers mit den ostdeutschen GVK-Mitglie-

78 Is-ens~c (Fn. I), S. 2583. 
79 Heicmann (Fn. I J). 
80 Isensee (.Fu. J )}. 

81 Brautig~lm (Fn. 9). 
82 Vogd (Fn. 26). 
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dem bestätigt" - als eine westdeutsch dominierte betrachtet entweder, weil sich »die 
Westdeutschen« über die »Ost-Anliegen« einfach hinweggesetzt hätten, oder, weil es 
statt echter »ostdeutscher Anliegen « nur alt-aufgewärmte .. West-Forderungen« ge
geben hätte. Folgte man derartigen Argumenten, so wären folglich die »ostdeutSchen 
Interessen« in der GVK entweder übergangen worden oder gar nicht existent gewe
sen! Damit wurde in beiden fällen deutlich ein »westdeutsches« Diskussionsverhal
ten angeklagt, und das ist zunächst auch durchaus logisch: Wenn die eigene Position 
die »richtige«, »ostdeutsche« ist, muß die andere die " falsche«, "westdeutsche« Po
sition sein. Klar ist jedoch auch, daß als .. Schuldige« natürlich nur die »Wessis« des 
jeweils anderen politischen Lagers identifiziert w urden , nämlich zum einen die 
»rechten« - wegen der Nichtbeachtung »ostdeutscher« Interessen - und zum ande
ren die .. linken« - wegen der Instrumentalisierung der Ostdeutschen für alte 
»westdeutsche« Interessen, - und daß damit wiederum das politische Lagerdenken 

auf beiden Seiten auch die "os tdeutSche Sicht« der »westdeutschen Diskussionen« 
prägte. s, Dabei ist trOtz allem sicherlich richtig, daß die Beratungen in der Gemein
samen Verfassungskommission für Ost- und Westdeutsche insofern unterschiedliche 
Bedeutung hatten, als sie für die ostdeutschen Kommissionsmitglieder sicherlich 
eine neue Frfahrung darstellten und zum Teil mit großen Erwartungen verknüpft 
wurden, während sie für viele Westdeutsche nur eine Etappe in einem bereits seit 
längerem geführten verfassungspoliti schen Dauerkampf waTen. Daß man sich des
halb jedoch gegenseitig vorwarf, entweder »alte Hüte« aufs verfassungspolitische 
Parken zu bringen oder unfähig zu sein, sich von alten Diskussionsmustem zu lösen, 
war nur vordergründig an ei n "westdeutsches«, weil eigentlich parteipolitisches Ge
genüber gerichtet. 
Letztendlich ergibt sich damit ein deutlicher Widerspruch zwischen den Ergebnissen 
der Befragung unter den ostdeutSchen Kommissionsmitgliedern 8! und dem Befund 
aus der Untersuchung der KommissionsprOtokolle: Nahmen die »ostdeutSchen Ver
fassungsinteressen« anhand der Befragungsergebnisse noc h deutlich auf die Neue
rungen der ostdeutschen Landesverfassungen Bezug, so sind sie nunmehr kaum 
einheitlich zu identifizieren. Der Widerspruch findet sich auch in weiteren Antwor
ten der Befragten: Obwohl die Mehrheit ein spezifisch ostdeutsches loreresse an 
Verfassungsänderungen in dcn hier als »ostdeutsche Themen« behandelten Bereichen 
konstatiert hat und die »ostdeutschen Argumente« jene Themenbereiche auch in der 
GVK mitprägten, gibt der ganz überwiegende Teil der befragten ostdeutschen Kom
miss ions mitglieder an, daß die Kommissionsverhandlungen gerade hinsichtlich der 
Einbringung »ostdeutScher Interessen« weit mehr von einem verfassungspolitischen 
»Links«-.Rechts«-Gegensatz geprägt waren als von einem ve.fassungspolitischen 
Konflikt zwischen »Ossis« und" Wessis«." Gerade jene Themen, die unter dem 

S} Oie Einschätzungen der os tdeUl s~jH:n Kommissionsmitglieder reichten von . der Unfähigkeit der Wcst M 

deutschen PolitikcJite. den Zeirenbruch 1989/90 ~Is Notwendigkeit zu begreifen. auch die eingefahrenen 
Gkise der Bundesrepublik verlassen zu mussen ", biS hin zu der Ansicht, daß die Ostdeutschen in der 
GVK ~id,-'O logische Stellvertreterkriege .. rur eLe Westdeutschen gefuhrr hanen. VgJ. auch Kloepfer 
(Fn. 2), S. 148; Hcitmann (Fn, 10), S, 4 H.; sowie: 0[(0 Depenheuer, Fragwurdige Reform des Grundge
setz.es, in: Die politische Meinung 4/94. S. '7-2 5, bcs. S. '9 . 

84 Nur nebenbei sei bemerkt, daß damit die Fragt, die (ur die Existenz. »ostdeU1scher Interessen .. oder 
"Idemitaten" ent~ch(:idend ""'are, noch keinesfalls geneIlt oder gar beantwonel iSt: Gibt es clne authen
tISch oHdelllfche Linke und/oder eine au,henllScb ostdeutsche R~dJl(: . und wann unterscheiden sich beide 
von ihren ~'estlicheo Pendanrs? Die [rolge z.u beantwoncn ist hi<.'r rucht moclich ; sie ~.U stellen erscheint 
angesil'lw, der politisch pl)lari.~i ~.men On-\'('t.'st-ProblematisiC'rung aUerdings nOlwendig, um die Diskus
sion uber die »innere Einheilt< von POlilischl.'m Lagerdenken Zu losen und damit erst die Voraussl'uung 
für einen Prozeß der I..:rnsthaften Sclbsrv(·rgewisserung z.u schallen. 

85 VgJ. oben unter 11.). 
86 Es wurde die Ff.lge gestellt, zwischen welchen Gruppen in der GVK die hochsl/niedrig:'He ÜbL'rein .Him

mung hinsichtlich der Einbrin);ung ostdeutscher IJltcrcssl.'n in die GV K beStandl'n habe, wobei mit 
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441 Vorzeichen »originär ostdeutscher« Verfassungsänderungsinteressen gesehen wur
den, erfuhren also in der GVK eine parteipolitisch polarisierte Behandlung. 
Zwar kann daraus nicht bereits gefolgert werden, daß es originär »ostdeutsche Inter
essen« in der GVK gar nicht, sondern nur ihre parteitaktische Nutzung gegeben 
habe - dem Vorwurf der parteipolititschen Instrumentalisierung »ostdeutScher In
teressen« soll sich hier nicht angeschlossen werden, weil die Redlichkeit der »05t
delltsehen Argumentationen» hier nicht in Abrede gestellt werden kann und soll.87 
Es bleibt aber zu untersuchen, ob und inwieweit partei politisch geprägte Verhand
lungsstrukturen in der GVK Einfluß auf die Beratung der »ostdeutschen Themen« 
genommen haben . 

V »Ostdeutsche Verfassungsthemen « und die Verhandlungsstrukturen der 
GVK"8 

faßt man die Ergebnisse der bisherigen Analyse zusammen, so ergeben sich in bewg 
auf die »ostdeutschen Interessen« in der GVK «wei zentrale Aspekte, die Inhalt und 
Verfahren der Kommissionsverhandlungen betreffen: In der inhaltlichen Auseioan
dersetzung konnten die »ostdeutSchen Argumente« kaum positive Akzente setzen, 
weil sie regelmäßig in einer argumentativen Sackgasse endeten, eine gesamtdeutsche 
Ausrichtung der Verhandlungen oFtmals verhinderten und schließlich dazu beitru
gen, das eigentliche Problem - d ie grundsätzlichen Unterschiede im Verfassungsver
ständnis der Kontrahenten - in den Hintergrund zu drängen . Hinsichtlich des 
Beratungsverfahrens ist deutlich geworden, daß die »ostdeutschen Argumente« in 
eine parteipolitisch geprägte Auseinandersetzung eingebunden waren, bei der sich
nicht immer einheitlich - SPD, Bündnis 90/Die Grünen und PDS auf der einen und 
CDli und FDP auF der anderen Seite gegenüberstanden, die also - parteipolitisch 
betrachtet - durch eine frontstellung zwischen Bundestagskoalition und -opposi
tion geprägt war. Auch hier kon.nten die »ostdeutschen Argumente« nicht befriedi
gend wirken und parteien übergreifend-gemeinsame Positionen herbeiFjjhren. 
Dabei hat sich gezeigt, daß die Debatten um die »ostdeutschen Interessen« zwar 
deutlicher Ausdruck, aber weder in bezug auf den Inhalt noch hinsichtlich des Ver
fahrens der eigentliche Grund der Verhandlungsschwierigkeiten in der Gemeinsa
men Verfassungskommission waren. Vielmehr haben Zusammensetzung, Organisa
tions- und Verhandlungsstrl.lkturen der GVK die Beratungen geprägt, in die die 
»ostdeutSchen Argumente« eingebettet waren. 
Daher soll der bereits erwähnte Unterschied zwischen den »ostdeutschen Themen « 
einerseitS und den Bereichen »Europa« und "Bund-Länder« andererseits noch ein
mal aufgegriffen werden: Hatten sich hier rege Diskussionen um »ostdeutsche 
Interessen«, aber keine positiven Verhandlungsresultate ergeben, so waren dort 

»Linken .. und I.Rechten .. , Bund und Landern sowie Ostdeutschen und Westdeutschen drei Gruppen 
vorgegeben wurden, illn~:rh3Jb derer das Maß an Übl.·n:inS'fimmung :auf cim.'r Sbb. VO!"1 I (l1lcdrig) bis 3 
(hoch) ;angcgdlcn w("rJen konnte. W:thn!nd 7.wei von elf Befragten die Überetnst.immung ZW ischen OSt
und Westdeutschen lls niedrig, acht als durchschnittlich und einer ~Is hoch einschau.ten, gaben von df 
Befragten in bezug auf ,.,Iinke" und "rechre .. VerfassunJ?:~ p olLti.ker nur einl'r <.- ine hohe, vier eint durch
schnitt!Lche, aber aeut eine niedrige Übereinstimmung an . 

87 So aber Lsensce (rn . I /Fn. 13) und Heltmann (Fn. 13). Im ubn~(,II: Ware der Vorwurf bt'rechtigc, dann 
(flfe er keincsfaJls nur aut die "linke..: Seite des politIsche Il Sptktrums z.u, wie seine Urheber Glauben 
machen wollen. 

88 Dazu demn:-tchsl ausführlich die DissertatiOn dl's Verfassers, Verf:tssungspatriolismus z.wischen Rcslgnl
lion und Sdbslbestatigung. Die Verfassungsdiskussion der deutschen Einheit in der plrlamcntarischen 
Auseinandersetzung. 
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kaum »osrdeuEsche Argurnenre(, aber eine ganze Reihe von Kommissionsempfeh~ 

lungen entstanden. Dabei werden jedoch die unterschiedlichen Beratungsergebnisse 

schwerlich allein auf die Existenz »ostdeutScher Debatten« zurückzuführen sein, 
sondern auch auf die Tatsache, daß es sich bei der Beratung der europa- und föde

ralismusspezifisehen Materie nicht um materiell-rechtliche Belange, sondern um 
organisationsrechtliche Normen handelte, bei denen der Gegensatz von »Ethos« und 
»normativer Stringenz« der Verfassung nicht zum zentralen Problem werden 

konnte. 
Wichtiger noch erscheint an dieser Stelle, daß es sich bei den europa- und föderalis

muspolitischen Komplexen um institutionell geprägte, zwischen Bundes- und Lan
despolitikern geführte Kontroversen gehandelt hat, bei den hier als »ostdeutsche 
Themen« behandelten Fällen aber um parteipolitisch geführte Auseinandersetzun

gen. Von Bedeutung wird dies deshalb, weil mit beiden unterschiedlichen Konstella
tionen völlig unterschiedliche Verhandlungsstrukturen verbunden waren. Denn die 

Vorbereitung der jeweiligen Kommissionssitzungen fand in sogenannten Arbeits
gruppen statt, in denen zwar Bundes- und Landespolitiker zusammenarbeiteten, die 

aber streng nach Parteien getrennt und an die jeweiligen Bundestagsfraktionen und 
-gruppen gekoppelt waren. Damit ergaben sich schon im Vorfeld der eigentlichen 
Komm issionsberatun gen d eu rlich u ntersch iedliche Verhand I ungskonstellationen, 

denn bei der Europa- und Bund-Länder-Problematik verliefen die Meinungsunter
schiede quer durch die Parteien und damit quer durch die vorbereitenden Arbeits

gruppen, so daß die verschiedenen Standpunkte jeweils im eigenen Lager nicht nur 
beraten, sondern bereitS harmonisiert werden mußten. War dort also der Verhand
lungsgegner in die vorbereitende Gesprächsrunde eingegliedert, so wUJ;de er in 
anderen Fällen - eben bei den »ostdeu<sehen« Themen - ausgegrenzt: Weil die po

tentiellen Verhandlungsgegner nicht in die eigene Gruppe integriert waren, wurden 
hier keine Standpunkte harmonisiert, sondern die des Verhandlungsgegners lediglich 
antizipiert, um sich von ihnen abgrenzen zu können. Damit entsprach das erste 
Verfahren einer Vorabverständigung, während das zweite Verfahren meist nicht mehr 

als eine Vorabfestlegung erzeugte. 
Tatsäeh.lieh konnte die GVK in der Regel nur dann zu positiven Empfehlungen 

gelangen, wenn neben der parteipolitischen wenigstens eine weitere Konfrontations
linie bestand, die quer zum Parteienraster verl.ief." Dies war auch beim Thema 

»Gleichberechtigung« der Fall, das von den Frauen in die Arbeitsgruppen getragen 
wurde und dort für gruppeninterne Diskussionen sorgte.'o Während sich daher die 
Diskutanten in diesen Fällen nicht nur mit der eigenen politischen Einheit der Ar

beitsgruppe, sondern darüber hinaus auch mit der Gruppe der Frauen oder der der 
Länder identifizierten und dort in wechselnden Gesprächskreisen zusammenarbeite
ten, fand eine entsprechende Gruppenidentifikation oder Zusammenarbeit zwischen 

den ostdeutSchen Kommissionsmitgliedern in der GVK über die politischen Lager
grenzen hinweg nicht statt." 

89 Dies traf, wie erw:lhm, auf dIe GicJchberechtigung und die Europa- und ßund-Lander-Themen, aber 
auch :lUf den BereIch des Minderheirc:nschutz.c_s zu, bei dem SIch dIe L:lJldcs incerc!>sen S::r.chs cns, Branden 
bu rgs und Schieswig-J-Ioisteins trafen, die in dieser Hin SIcht auch außcrhalb der Arbciro:;gruppcn en g 
zusammenarbl'lteu'n. Beim Umweltschutz d:lgegell eqpb sich Ilicht nur keine zU Sl tzl ichc KonfronlJ.
tiorHli nit', sondern bci der (('r~lell) Ab.\timmu ng 3m I l. febru;lr 1993 bekannttmußt n :luch ein Dchakel, 
d"s zu einer ernsten Krise der Komrnisslons.arb(' lt fuhrte. \'V',lhrtnddesSl' 11 konnte ('tW;1 In der J:"rage· der 
ltrmom.len Ncuglicdcrung (An. 29 GG ), bel der ".u der p:mei polirisrh t= n J\.onfron li:l :.ion . ..'iebC'n t llo:::h 
z.wei weil e're traten - n3m'-idl z\VI S"~h e n Bund und L::r.ndt rn s.owie zwischen den Lindern se lbst -, trOtz. 
heftI ger Diskussionen Olm Ende Ernsti mmIgkeIt erreIcht werden. 

90 Vgl. Gunrer B.mn.lS, Frauen und Manner fur Gleil:hbere<:h tl (;ung, FAZ \'um 17· } · 199 3. 
9 I \Xi;:r.br end dIe Llndtr lhn.' verfJssungspoljc.iseh (· n Forderüng~n ~(hon 1111 Bundt'sn:n und d'l'ssi.' !1 .. KommIS

sion Verf:lssungsrcform .. koord ilticrt haatn (vgl. ßR-Drs 360/91, ßendH der KommiSSiOn Vcrf.lSsungs -
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444 Die Argumentation mit den »ostdeutschen Interessen« konnte somit keine befrie

dende Wirkung für die Kommissionsverhandlungen entfalten, wei.! sie keine neue 

Konfrontationslinie in die Parteien hineintrug, im Gegenteil: Das Aufkommen »OS t

deutscher Argumente« stieg und sank mit dem Grad parteipolitischer Polarisierung 
und war gerade immer dann sehr hoch, wenn ein verfassungspolitischer Kompromiß 

,wischen den Parteien nicht (mehr) in Aussicht stand. Sobald dagegen andere Kon

fronta tionsli nien hinzukamen, die quer durch die Parteien verliefen, ging auch die 
Argumentation mit ;,ostdeutschen Interessen( stark zurück.9 ! Ob sich die nosrdeur

sehen Interessen« dabei in die partei politische Auseinandersetzung integrierten ode r 
vo n ihr absorbiert wurden, mag durchaus unterschiedlich eingeschätzt werden. Fest 

steht jedoc h, daß die »ostdeutschen Diskussionen «, so sta.rr, wie sie in der GVK 
gefüh rt wurden, kein Korrektiv zur Parteienkonkurrenz, sondern geradezu ein In
dikator fü r eine parteipolitisch geprägte Diskussion waren. 

So führten sie die Kommissio nsberatungen nicht nur immer wieder auf die Ebene 
der Spekulation über die »os td eutschen Anliegen«, sondern erzeugen eine Art 

"Schein - Konfrontatio nsebene«, di e nicht quer durch die Parteien verlief, sondern an 

den Parteilinien entlang. Daß sie sich jedoch hartnäckig hielt , verdeutlichen auch die 

weiteren Ergebnisse der Umfrage unter den ostdeutschen Kommissionsmitgliedern : 

Gefragt nach dem Stellenwert »ostdeutscher Interessen« einerseits in der eigenen 

Arbeitsgruppe und andererseits in der Verfassungskommission insgesamt, gibt ein e 
ganz überwiegende Mehrheit an, daß die »ostdeutschen Interessen « in der GVK zu 

kurz gekommen seien, während sie in d er eigenen Arbeitsgruppe dagegen mehr oder 
weniger adäquaten Stellenwert besessen hätten (Abbildungen 4 und 5). 

Damit ergibt sich ein deutl ic hes Bild : Obwohl die »os tde utschen Interessen« durch-

Abbildung 4 

Stellenwerr ostdeutscher Interessen 
in der eigenen Partei I Arbeitsgruppe 

Antworten in P,.ozent 

zugering D 
1----....,1 

zu hoch 

10 20 
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JO 40 

Abbildung 5 

StcUc:nwert ostdeutscher Interessen 
in der GVK insgesamt 
Antworten in Prozent 

zu gering 

I 

1 

P 
zu hoch 

I 

10 20 30 40 

reform des Bundesrates) und auch die Fr.1l1(·n .s Ich zum Tei l Im V<lrfeld der Jeweiligen GVK-Sitzungcn 
rq;cJnußig Ir~fen, waren rur die Abslllnmlln g~prOzc.5se hllls lcln lich der >'ostdeul sc!u."n Inl(.'r('s~~:n .. Jllcin 
Jie Arbeitsbruppen dl t' wich tlgl'1l Gremien. D:111 die Zus,lmmcn:lrbtJt unter d<:n OStdeuls,hen 2war uber 
Partt!lgn.:nz.cn , aber kaum ubl:!r politische L"bcrgren7~c n - gemeilll Sind die L.:lger von Opposition und 
KOllition auf ßundtscbene - hinaus ,bingen, h~ t die Umfrage unter den ostd .:utsc:hen Kommissionsmit
glIedern bc.st:ttigt, als nach AbslHlliflungsprozcsst' 1I od~r Zus.unmcn:t rbcic zwischen deli verschiedenen 
Partt'ien gefr:lgl wurde: Wallrt' nd nur j;.ln:t. vert'lIl zdt Kontakte ZWISC!tl'/l SPD und CDU/CSU oder FDP 
angegeben wurden, verhuri du.: .. Kontakt-Trcnnl.niC' .. gam .. dcudich z.w lschen CDU/CSU und FDP ltu( 
Jer t'lnen und SPD, BundnLs 90f DIc Grunen und (mit deullu:hen Absmchen) PDS aur der andc:ren 
Seite. 

92 So flammten die ~ os tdt·utschen Argumente. bei der Diskussion um den Datenschutz ern In der 17. Sit
zung o1.u f, :tIs abzusehl'n W;l.r, daß ZWischen deli P.,nclcll kClIl c Einigung 1;u$tandc: kommen wurde. 
Dcmgcgenuber cbbten Jle Oi ostdeu\.5Ct1 C'n DiskUSSionen .. bel der Beratung des GJeichberecht igungsam
kel~ deutlich ab, :ds der Inhalt der Vt:-r(3~s unp:;mdcnlllg ZW;lr noch umstrllten , .lbt·r doch t:rkennb.,r war, 
daß man sich auf (:lIl e KommissIOnsempfehlung einigen wurde. 
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aus wirklich al.5 »ostdeutsche« gesehen wurden, sind sie doch in erster Linie von 

politischen Ansichten geprägt, die nicht Ostdeutsche vOn Westdeutschen, sondern 
»Linke« von »Rechten« unterscheiden. Die in der GVK vorgebrachten und zum Teil 

gegensätzlichen »ostdeutschen Interessen« mögen also subjektiv durchaus als solche 
empfunden worden sein. Objektiv betrachtet waren sie Ansichten nicht ausschließ

lich ostdeutsch-, sondern besonders politisch-positionierten Charakters. Die Argu
mente werden dadurch nicht weniger aussagekräftig und schon gar nicht »weniger 
ostdeutsch«. Sie verlieren aber den Charakter des Absoluten, wenn es darum geht, 

die »ostdeutschen Interessen« generell zu bestimmen. In der GVK jedoch konnten 
die - von beiden politischen Lagern gleichermaßen geäußerten - »ostdeutschen An

sichten« gerade wegen ihres oftmals erhobenen absoluten Anspruchs auf Verbind
lichkeit für alle Ostdeutschen zumeist nicht mehr sein als ein Teilsaspekt parteipoli

tisch motivierter Argumentationen. 

VI. Resümee 

Letzten Endes verhinderte also nicht eine größere Kontroverse zwischen Ost- und 
Westdeutschen, sondern der parteipolitisch gefonnte Streit der Verfassungspolitiker, 

daß man sich in der GVK von der Gegenüberstellung »ostdeutscher« und »westdeut
scher« Interessen lösen konnte. \'(Ieil die »ostdeutschen Interessen« von beiden 

verfassungspolitischen Lagern entweder als Rechtfertigung gegen verfassungssyste
matischen Bedenken oder als pauschal eingesetzte Abwehrwaffe gegen jede Art von 
Veränderung genutzt wurden, verhinderte die Diskussion um die Authenzitär der 

vorgebrachten »ostdeutschen Argumente«, daß der verfassungspolitische Blick im 

Interesse des Ganzen auf gesamtdeutsche Aspekte gerichtet werden konnte. 
Dabei beteiligten sich paradoxerweise auch jene konservativen Stimmen besonders 
rege an dem öffentlichen Schlagabtausch über die »ostdeutschen Interessen«, die 

selbst die Diskussion für überflüssig hielten: Denn immer nachdem sie der Gegen
seite den Mißbrauch der Ostdeutschen für verfassungspolitische Revisionsforderun
gen vorgeworfen hatten, wurden sie nicht müde, dem sogleich ihre eigene 

»ostdeutsche Sicht« - nämlich ein »ostdeutsches »Desinteresse an Verfassungsände
rungen - entgegenzuhalten. So wurden Inhalt und Zustandekommen der ostdeut

schen Landesverfassungen einander entgegengehalten, obwohl auch dies die Sache 
nicht trifft: Denn unter gesamtdeutschem Blickwinkel geht es doch darum, nicht nur 
die vierzigjährige SED-Vcrgangenheit zu bewältigen, sondern gerade auch die vier

zigjährige Teilung von Ost und WeSt, die doch gerade über die Ländergrenzen 
hinausging" Damit besteht insbesondere auch auf länderübergreifender Verfas
sungsebene - also beim Grundgesetz - die Möglichkeit und Notwendigkeit, Integra
tion im Sinne eines beiderseitigen Aufeinanderzugehens von Ost und West zu leisten 
und auf dieser gemeinsamen verfassungspolitischen Wegstrecke zu erkennen, daß 
»Lehren aus der Vergangcnheit.scrfahrung Tnit der DDR für eine Zukunftsbewälti

gung im vereinten Deutschl.md zu ziehen ( ... ) eine Aufgabe [ist], die allen Deut
schen zukommt.«94 Zwar hätte man sich so die vcrfassungssystell1atische Diskussion 

um Staatsziele, Grundrechte oder Plebiszite nicht ersparen können. Es wäre jedoch 
möglich gewesen, die Debatten von vielen zusätzlichen Verkrampfungen zu befreien 

93 Damit kann der wiederholten Argumentation Ulsbesondel'e Stcfren He1LmJ.111l5 hier mehL gefolgt werden, 
d('llil si e Sl.d lt e lll if' .o$!dcutsche H:ll t"w('ise_ segen gcsall'lldcutschc Intcressen . 

94 Klocpfcr (Fn. 2), S. 149 (Her.' o rh(' b lll1 ~ im Ongln ,ll). 
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und die Diskussion nicht bereits immer dann an einen toten Punkt:w führen, sobald 
vo n der »ostdeutschen Herkunft« der Argumente die Rede war. 
Vor diesem Hintergrund hätten mindestens die »innere Einheit« - die ja nicht nur ein 
Thema, sondern die eigendiche Prämisse der Gemeinsamen Verfassungskommission 
war - und der Bezug auf die fri edlich-revolutionären Ereignisse von 1989 in das 
Grundgesetz gelangen und manche we iteren Vorschläge zumindest die Chance er
halten müssen, abseitS hartnäckiger gegenseitiger Diskussionsb lockaden d isk utiert 
zu werden. Beides ist der GVK nicht gelungen. Die Chance, d ie Themen unter 
neuem, nämlich gesamtdeutschen Blickwinkel zu betrachten , hat die Gemeinsame 
Verfassungskommission nicht nutzen können. und daran hattcll sowohl die starren 
Disk ussionsmuster um die »ostdeutschen Interessen . als auch die auf alt-eingefah
rene Verhandlungsmuster ausgerichteten institutionellen und strukturellen Rahmen

bedingungen der GVK ihren Anteil. 
Es hat sich gezeigt, daß es schließlich nicht nur die traurige SED-Vergangenheit ist , 
die bewältigt werden muß. Es ist vor allem auch der glückliche AusgangspunJ<t für 
die Überwindung der deutsch-deutschen Tei lung, die friedl iche Revolution in de r 
DDR, über dessen C harakter sich die Deutschen immer noch verständigen müssen. 
Und soll diese Diskussion um die »innere Einheit" erfolgreich sein, dann wird man 
davon Abstand nehmen müssen, »ostdeutsche Interessen .. entweder zu idealisieren 

oder zu minimalisieren. 
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